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Gemeindeversammlung
EINLADUNG UND TRAKTANDENLISTE

Eröffnung

Wahl	der	StimmenzählerInnen

Traktanden:

1.	 Protokollgenehmigung	
Protokoll	der	Gemeindeversammlung	vom	23.	Mai	2019		

2.	 Bürgerrechtsgesuche
a)	 Teodora	Trajilovic
b)	 Gamze	Gökce
c)	 Luis	Antonio	Cespedes	Estevez
d)	 Francesco	und	Elisabetta	Molinaro

3.	 Revision	der	Gemeindeordnung

4.	 Voranschlag	für	das	Jahr	2020

5.	 Verschiedenes	und	Umfrage

	 Talon:	Münchwilerin	/	Münchwiler	des	Jahres	2019

HINWEISE

Heft	mit	Botschaft	und	Anträgen
Die	Einladung	zur	Gemeindeversammlung	und	die	Botschaf-
ten	und	Anträge	sind	in	einem	Heft	Format	A4	gebunden.

Weitere	Exemplare	sowie	die	vollumfängliche	Fassung	kön-
nen	telefonisch	(071	969	11	20)	bestellt	werden	oder	sind	
gratis	 am	 Schalter	 der	 Einwohnerkontrolle	 verfügbar.	 Zu-
sätzlich	sind	die	Unterlagen	auch	im	Internet	(www.muen-
chwilen-tg.ch)	abrufbar.

Stimmausweis
Als	Stimmausweis	gilt	der	persönlich	zugestellte	Stimmaus-
weis	 (A5-Format).	 Der	 Stimmausweis	 ist	 beim	 Eintritt	 ins	
Versammlungslokal	abzugeben.	
Fehlende	Stimmausweise	sind	rechtzeitig,	d.h.	bis	spätes-
tens	Dienstag,	26.	November	2019	bei	der	Gemeindever-
waltung	(071	969	11	20)	zu	verlangen.

Anträge
Wer	das	Wort	an	der	Versammlung	ergreifen	will,	wird	gebe-
ten,	das	Mikrofon	zu	benützen.	Die	Diskussionsrednerinnen	
und	 -redner	an	der	Gemeindeversammlung	werden	gebe-
ten,	allfällige	Anträge	schriftlich	einzubringen,	um	Missver-
ständnisse	in	der	Auslegung	zu	vermeiden.
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Protokoll
VOM DIENSTAG, 23. MAI 2019, 21.30 – 22.10 UHR

Vorsitz	 	 Guido	Grütter,	Gemeindepräsident
Protokoll		 Daniel	Peluso,	Gemeindeschreiber

Das	 folgende	Protokoll	 ruft	die	Geschäfte	der	 letzten	Ge-
meindeversammlung	in	Erinnerung	und	gibt	sämtliche	Vo-
ten	 sinngemäss	 wieder.	 Auf	 ausdrücklichen	 Wunsch	 der	
Rednerin	und	des	Redners	werden	ihre	Meldungen	wortge-
treu	übernommen.

Gemeindepräsident	Guido	Grütter	begrüsst	die	Anwesen-
den	zur	Gemeindeversammlung.	

Von	den	3507	Stimmberechtigten	sind	deren	150	(4,27	%)	
anwesend.	Nicht	stimmberechtigt	sind	die	Finanzverwalte-
rin	Carmen	Somm,	der	Gemeindeschreiber	Daniel	Peluso,		
sowie	 die	 Gäste	 im	 hinteren	 Bereich	 der	 Turnhalle.	 Die	
Pressevertreter	Urs	Nobel	(Regi	die	Neue)	und	Sascha	Erni	
	(Hallowil)	sind	ebenfalls	anwesend.

Der	Gemeindepräsident	hält	fest,	dass	zu	dieser	Gemeinde-
versammlung	ordnungsgemäss	eingeladen	wurde	und	keine	
Beschwerden	zu	anwesenden	Personen	erhoben	werden.

Die	StimmenzählerInnen	Susanne	Hagen,	Regula	Rütsche,	
Daniel	Hubmann	und	Stefan	Leutenegger	werden	einstim-
mig	gewählt.	

Die	 vorgegebene	 Traktandenliste	 wird	 genehmigt.	 Gegen	
die	 elektronische	 Aufnahme	 der	 Versammlung	 wird	 kein	
Einwand	erhoben.

1.	Protokollgenehmigung	vom	28.	November	2018
Die	Diskussion	wird	nicht	genutzt.

Beschluss:
Das gedruckt vorliegende Protokoll der Gemeindeversamm
lung vom 28. November 2018 wird einstimmig genehmigt und 
verdankt.

2.	Bürgerrechtsgesuche
Guido	Grütter	erklärt,	dass	die	BewerberInnen	für	das	Bür-
gerrecht	ein	 längeres	Gespräch	mit	dem	Gemeindeschrei-
ber	resp.	dessen	Stellvertreterin	absolvieren,	bei	welchem	
sie	unter	anderem	die	notwendige	Wohnsitzdauer	vorweisen	
und	 die	 erforderlichen	 Sprachkenntnisse	 aufweisen	 müs-
sen.	Ebenso	werden	die	Gesuchsteller	auf	allfällige	Schul-
den	überprüft.	Ein	weiteres	Kriterium	 ist	der	Nachweis	ei-
nes	 Einkommens,	 damit	 eine	 gesicherte	 Existenz	 nachge-

wiesen	werden	kann.	Im	zweiten	Schritt,	nachdem	alle	Un-
terlagen	zur	Zufriedenheit	ausgefallen	sind,	werden	sie	 zu	
einem	 Gespräch	 mit	 dem	 Gemeinderat	 eingeladen.	 Heute	
wurde	nochmals	bei	folgenden	Amtsstellen	nachgefragt:	Po-
lizei,	 Betreibungsamt,	 Soziale	 Dienste	 und	 Steueramt.	 Bei	
den	Bewerberinnen	und	Bewerbern	ist	alles	in	Ordnung.

Die	Diskussion	wird	nicht	gewünscht.

Die	 laut	 Gesetz	 vorgeschriebene	 geheime	 Abstimmung	
über	den	nachfolgenden	Gemeindebeschluss	ergibt:

Neziri,	Mirsad
Abgegebene	Stimmzettel	 143
Leere	 5
Ungültige	 0
Massgebende	Stimmen	 138

Für	die	Aufnahme	(Ja)	 108
Gegen	die	Aufnahme	(Nein)	 30

Uzairi,	Erlinda
Abgegebene	Stimmzettel	 143
Leere	 6
Ungültige	 0
Massgebende	Stimmen	 137

Für	die	Aufnahme	(Ja)	 107
Gegen	die	Aufnahme	(Nein)	 30

Uzairi,	Armin
Abgegebene	Stimmzettel	 143
Leere	 5
Ungültige	 0
Massgebende	Stimmen	 138

Für	die	Aufnahme	(Ja)	 108
Gegen	die	Aufnahme	(Nein)	 30

De	Falco,	Giuseppe	und	Antonella
mit	Kindern	Ciro	und	Lena
Abgegebene	Stimmzettel	 143
Leere	 5
Ungültige	 0
Massgebende	Stimmen	 138

Für	die	Aufnahme	(Ja)	 123
Gegen	die	Aufnahme	(Nein)	 15
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Die	Diskussion	wird	nicht	gewünscht.

Beschluss:
1. Die Bürgerrechtserteilungen erfolgen unter Vorbehalt 

der Aufnahme ins eidgenössische Bürgerrecht sowie des 
 Kantonsbürgerrechtes durch den Grossen Rat. 

  Dieser Beschluss tritt nach Ablauf der Rekursfrist in Kraft. 
Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

3.	Jahresbericht	und	Rechnung	für	das	Jahr	2018
Nadja	 Stricker	 erläutert	 die	 Jahresrechnung	 2018.	 Die	
Rechnung	schliesst	mit	einem	Gewinn	von	176	933.25	Fran-
ken	ab.	Die	Verbesserung	des	Jahresergebnisses	ist	haupt-
sächlich	auf	Mehreinnahmen	von	Steuern	in	der	Höhe	von	
570	000	Franken	und	Liegenschaften-/Grundstückgewinn-
steuern	von	119	000	Franken	zurückzuführen.	
Im	Bereich	Finanzen	und	Steuern	konnten	netto	total	6.479	
Mio.	Franken	an	Steuererträgen	verbucht	werden.	Der	Meh-
rertrag	stammt	hauptsächlich	aus	dem	Bereich	der	natürli-
chen	Personen	und	ist	auf	das	Bevölkerungswachstum	so-
wie	 auf	 straflose	 Selbstanzeigen	 zurückzuführen.	 Diverse	
Einsparungen	tragen	ebenfalls	zum	positiven	Ergebnis	bei.
Vom	Gewinn	von	brutto	676	933	Franken	werden	500	000	
Franken	als	Einlage	Vorfinanzierung	für	die	Sanierung	des	
Gemeindehauses	 verbucht,	 womit	 Netto	 ein	 Gewinn	 von	
176	933	Franken	ausgewiesen	wird.	
Die	Aufwendungen	in	der	Sozialen	Wohlfahrt	lagen	246	000	
Franken	über	dem	Budget.	Während	die	Wirtschaftliche	Hil-
fe	um	168	000	Franken	sowie	die	Prämienverbilligungen	um	
116	000	Franken	angestiegen	sind,	konnten	im	Bereich	der	
Alimentenbevorschussung	(43	000	Franken)	weniger	hohe	
Ausgaben	verzeichnet	werden.	
Belastend	auf	die	Erfolgsrechnung	wirken	sich	die	steigen-
den	Kosten	 für	nicht	bezahlte	Krankenkassenprämien	so-
wie	die	wachsenden	Aufwendungen	im	Gesundheitswesen	
aus.
Die	 Nettoinvestitionskosten	 belaufen	 sich	 auf	 rund	 2.517	
Mio.	Franken.	Budgetiert	hingegen	waren	rund	3.478	Mio.	
Franken.	Dies	ist	einerseits	auf	den	Bereich	Abwasserbesei-
tigung	 (Verschiebung	 Eschlikonerstrasse	 resp.	 Knotensa-
nierung)	sowie	den	Hochwasserschutz	zurückzuführen.
Die	Nettoverschuldung	des	Gemeindehaushaltes	steigt	auf	
5	239	000	Franken,	 dies	 sind	934	pro	Einwohner.	 Im	Vor-
jahr	betrug	die	Prokopf-Verschuldung	832	Franken.	Der	An-
stieg	 hat	 mit	 den	 höheren	 Investitionen	 der	 letzten	 Jahre	
zu	tun.	Das	Eigenkapital	beträgt	per	31.12.2018	neu	3,798	
Mio.	Franken.

Nadja	Stricker	eröffnet	die	Diskussion.

Othmar	Sauter	will	wissen,	warum	auf	Seite	31	der	Bot-
schaft	im	Konto	1610	«Militärische	Verteidigung»	solch	ein	
Unterschied	 zwischen	 Budget	CHF	78	000	und	 Rechnung	
CHF	160	522	besteht?

Dies	sind	die	 internen	Umbuchungen	der	Mieten.	Ab	dem	
Rechnungsjahr	2018	werden	die	Mieten	der	Gebäude	(z.B.	
FW-Depot,	 Militärunterkunft	 etc.)	 in	 der	 Buchhaltung	 er-
fasst,	so	Nadja	Stricker.

Auf	 der	 Seite	 36	 in	 der	 Botschaft	 unter	 der	 Rubrik	 1610	
steht,	dass	die	Sanierung	Schiessanlage	abgeschlossen	sei.	
Dies	 ist	 nicht	 möglich!	 Es	 fahren	 noch	 immer	 Bagger	 auf	
der	Baustelle	herum.	Er	will	wissen,	was	die	Sanierung	der	
Schiessanlage	die	Gemeinde	kostet,	so	Othmar	Sauter.

Enrico	 Kämpf	 gibt	 ihm	 zu	 verstehen,	 dass	 der	 entspre-
chende	Passus	weitergeht	und	direkt	unterhalb	folgendes	
noch	vermerkt	ist	«Schlussbericht	an	Amt	für	Umwelt	einge-
reicht.	Bauabrechnung	folgt».	Somit	kann	über	die	effekti-
ven	Kosten	heute	Abend	noch	keine	Aussage	gemacht	wer-
den.	Was	jedoch	stimmt,	ist	das	die	Sanierung	der	Schies-
sanlage	Oberhofen	abgeschlossen	ist.	Die	aktuellen	Arbei-
ten	dienen	einzig	einem	Landwirt	zur	Verbesserung	seines	
Kulturlandes.

Viktor	Brändli	bemerkt	auf	Seite	30	im	Konto	0291	«Ge-
meindehaus»;	 500	000	 Franken	 Differenz	 zwischen	 Rech-
nung	und	Budget.	Die	500	000	Franken	sind	als	Einlage	Vor-
finanzierung	 Sanierung	 Gemeindehaus	 gemacht	 worden.	
Ohne	die	Einlage	wäre	der	Gewinn	ja	um	500	000	Franken	
höher.	Ist	das	Korrekt?

Das	ist	korrekt.	Die	500	000	Franken	sind	im	Aufwand	als	
Rückstellung	verbucht	worden.	Bedeutet	aber	nicht,	dass	
der	Betrag	ausgegeben	wurde.	Sobald	das	Sanierungspro-
jekt	steht,	muss	noch	über	die	Gesamtsumme	der	Sanie-
rung	abgestimmt	werden.	Entweder	wird	das	Geschäft	an	
einer	Gemeindeversammlung	oder	an	der	Urne	zur	Abstim-
mung	vorgelegt.	Der	Betrag	ist	im	Finanzplan	bereits	vorge-
sehen,	so	Nadja	Stricker.

Auf	Seite	32	Kto.	5720	 ist	die	«Wirtschaftliche	Hilfe»,	wie	
bereits	schon	erwähnt	worden,	ebenfalls	höher	ausgefallen.	
Ist	 in	 Zukunft	 damit	 zu	 rechnen,	 dass	die	Wirtschaftliche	
Hilfe	weiterhin	stark	zunimmt,	fragt	Viktor	Brändli.
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Nadja	Stricker	erklärt,	dass	dieser	Mehrbetrag	grossmehr-
heitlich	zulasten	von	Fremdplatzierungen	geht.

Jos	Reto	Bernet	erläutert,	dass	dies	eine	einmalige	Sache	
ist.	Vor	4	Jahren	zog	eine	Familie	nach	Münchwilen.	Die	ehe-
malige	 Wohngemeinde	 zahlte	 weiterhin	 die	 Fremdplatzie-
rung	der	Kinder	und	Münchwilen	hatte	keine	Ahnung	davon.	
Erst	 vor	 zwei	 Jahr	meldete	sich	die	 frühere	Wohngemein-
de.	Nach	verschiedenen	Abklärungen	und	trotz	Intervention	
wurde	Münchwilen	gezwungen	die	Beträge	der	 vergange-
nen	Jahre	an	die	ehemalige	Wohngemeinde	zurückzuzahlen.

Viktor	 Brändli	 will	 wissen,	 warum	 der	 Aufwand	 im	 Kto.	
9100	 «Steuern»	 von	 6	000	 Franken	 im	 Jahr	 2017	 nun	 auf	
119	515.51	Franken	gestiegen	ist.

Nadja	Stricker	 erklärt,	 dass	der	Aufwand	 in	der	Verlust-
scheinbewirtschaftung	 erhöht	 werden	 musste.	 Dies	 auf-
grund	 einer	 Verwirkungsfrist	 von	 20	 Jahren,	 welche	 nun	
abgelaufen	ist.	Wäre	der	Aufwand	nicht	betrieben	worden,	
wären	 die	 Verlustscheine,	 welche	 älter	 als	 20	 Jahre	 sind,	
nun	 erloschen.	 Der	 erhöhte	 Verlust	 schlägt	 aufgrund	 der	
gestellten	und	genehmigten	Erlassgesuche	zu	buche.

Die	Diskussion	wird	nicht	weiter	gewünscht.

Beschluss:
1.  Dem Jahresbericht und der Rechnung 2018 der Poli

tischen Gemeinde in der Erfolgsrechnung mit einem  
Aufwand von CHF 12 761 369.80 und einem Ertrag von  
CHF 12 938 303.05, was einen Gewinn von CHF 176 933.25 
ergibt, sowie Investitionen mit Ausgaben von 
CHF 2 921 074.48 und Einnahmen von CHF 403 515.40, 
was NettoAusgaben von CHF 2 517 559.08 ergeben, 
wird einstimmig zugestimmt.

2.  Der BruttoGewinn 2018 von CHF 676 933.25 wird wie 
folgt verwendet: 

 CHF 500 000  Einlage in Vorfinanzierung Sanierung 
Gemeindehaus, (bereits im Abschluss 
2018 berücksichtigt)

 CHF 176 933.25   wird dem Eigenkapital (Konto 2999.00) 
gutgeschrieben.

4.	Verschiedenes	und	Umfrage	
Antrag	der	IG	MZH;	neue	Mehrzweckhalle	und	Ver-
einshaus	Oberhofen
(Erheblicherklärung	gemäss	Gemeindeordnung	Art.	11)

Formal	 wird	 der	 Antrag,	 welcher	 bereits	 an	 der	 vorheri-
gen	Versammlung	der	Volksschulgemeinde	gestellt	wurde,	
nochmals	gestellt.

Die	Schulbehörde	Münchwilen	und	der	Gemeinderat	der	Po-
litischen	Gemeinde	Münchwilen	werden	gemeinsam	beauf-
tragt,	die	renovationsbedürftige	Turnhalle	in	Oberhofen	da-
hingehend	zu	erweitern	bzw.	neu	zu	erstellen,	dass	die	Hal-
le	tagsüber	primär	dem	Schulsport	dient	und	abends	den	
Vereinen	sowie	an	Wochenenden	dem	Dorf	für	Unterhaltun-
gen,	Konzerte,	Versammlungen,	Theater,	Tanzanlässe	usw.	
zur	Verfügung	steht.	Für	die	neuen	Bedürfnisse	unserer	Ge-
sellschaft,	 insbesondere	für	die	ausserfamiliäre	Kinderbe-
treuung	oder	die	Arbeit	mit	Jugendlichen,	soll	die	Schaffung	
eines	Vereinshauses	an	die	Hand	genommen	werden.

Die	Diskussion	wird	nicht	gewünscht.

Beschluss:
Der Antrag wird einstimmig angenommen und für erheblich 
erklärt.

Verabschiedungen
Guido	Grütter	 dankt	den	abtretenden	Mitgliedern	der	Ge-
schäfts-	und	Rechnungsprüfungskommission,	Krauer	Hein-
rich,	Karlen	Caroline,	Bommer	Monika	und	Frei	Gerold	so-
wie	Stettler	Ruth,	Mitglied	des	Wahlbüros,	für	die	sehr	an-
genehme	 und	 konstruktive	 Zusammenarbeit.	 Herr	 Grütter	
wünscht	ihnen	für	die	Zukunft	privat	wie	beruflich	alles	Gute.

Guido	Grütter	informiert	über	folgende	Themen:

Revision	Gemeindeordnung
Alle	Ortsparteien,	die	Vereinigung	Münchwiler	Firmen	so-
wie	die	GRPK	haben	Stellungnahmen	eingereicht.	 Im	Ver-
lauf	 der	 öffentlichen	 Vernehmlassung	 sind	 zwei	 Stellung-
nahmen	von	Einzelpersonen	eingegangen.	In	mehreren	Sit-
zungen	hat	der	Gemeinderat	sämtliche	Stellungnahmen	be-
sprochen	und	 ist	 jetzt	daran	die	Vernehmlassungsversion	
der	 revidierten	 Gemeindeordnung	 zu	 überarbeiten.	 Nach	
dem	jetzigen	Planungsstand	wird	diese	überarbeitete	Ver-
sion	Ende	August	2019	publiziert	und	an	der	Gemeindever-
sammlung	vom	26.	November	2019	traktandiert	werden.
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Verkauf	Gemeinde	Liegenschaften	Waldegg	4,	5	und	7
Zu	diesem	Geschäft	verweist	Guido	Grütter	auf	die	kom-
mende	 Ausgabe	 von	 Münchwilen	 aktuell.	 Es	 ist	 vorgese-
hen	dieses	Geschäft	als	Urnenabstimmung	am	20.	Oktober	
2019	 dem	 Stimmbürgerinnen	 und	 Stimmbürger	 zum	 Ent-
scheid	vorzulegen.	

Garderoben	Erweiterung	Schul-	und	Sportanlagen	
Waldegg
Die	Garderoben	konnten	pünktlich	nach	Zeitplan	dem	Be-
trieb	 übergeben	 werden.	 Derzeit	 werden	 die	 Schlussab-
rechnungen	für	den	Erweiterungsbau	sowie	die	Wasserver-
sorgung	geprüft.	Vorbehältlich	der	Prüfergebnisse	konnten	
beide	Projekte	unter	dem	bewilligten	Kredit	abgeschlossen	
werden.

Othmar	Sauter	will	wissen,	warum	die	Liegenschaft	Wiler-
strasse	1,	welche	dem	Kanton	Thurgau	gehört,	leer	steht?

Guido	Grütter	bestätigt	die	Aussage,	dass	die	Liegenschaft	
dem	Kanton	gehört	und	zum	Verkauf	ausgeschrieben	wur-
de.	Ein	Käufer	wurde	gefunden.	Nun	muss	der	Grosse	Rat	
dem	Verkauf	noch	zustimmen.	Wer	der	Erwerber	ist,	ist	ihm	
noch	nicht	bekannt.

Ein	 Stimmbürger	 will	 wissen,	 ob	 ein	 Jugendraum	 in	
Münchwilen	geplant	ist.

Manfred	Filliger	sagt,	dass	im	Budget	2019	ein	Betrag	für	
die	neue	Stelle	Sozialarbeiterin	enthalten	ist.	Tsering	Sewo	
hat	ihre	Stelle	vor	kurzem	angetreten.	Sie	hat	den	Auftrag	
erhalten	ein	Konzept	auszuarbeiten,	dass	die	Bedürfnisse	
der	12-	bis	20-jährigen	Jugendlichen	erfasst.	Anhand	dieser	
Bedürfnisse	soll	danach	geprüft	werden,	welche	notwendig	
sind	und	umgesetzt	werden.	 In	Münchwilen	hat	es	schon	
diverse	Jugendräume	gegeben.	Jetzt	geht	es	aber	in	erster	
Linie	darum	die	Bedürfnisse	der	 Jugendlichen	abzuklären.	
Die	erforderlichen	Umsetzungen	folgen	zu	einem	späteren	
Zeitpunkt.	

Warum	hat	es	so	viele	Fluktuationen	mit	den	Jugendräumen	
gegeben,	will	der	Stimmbürger	noch	wissen.

Die	Erfahrungen	der	letzten	8	Jahre	zeigen,	dass	sich	in	et-
wa	alle	3	 Jahren	die	Bedürfnisse	der	 Jugendlichen	 verän-
dern.	Was	jetzt	funktioniert	hat,	hatte	nach	3	Jahren	keine	
Substanz	mehr,	so	Manfred	Filliger.	

Die	Diskussion	zum	Thema	«Verschiedenes	und	Umfrage»	
nicht	weiter	genutzt.

Eine	 Stimmrechtsbeschwerde	 wird	 auf	 Nachfragen	 von	
	Guido	Grütter	nicht	erhoben.	

Der	 Gemeindepräsident	 dankt	 für	 das	 Erscheinen	 und	
schliesst	die	Versammlung.

Für	die	Richtigkeit:
Politische	Gemeinde	Münchwilen

Guido	Grütter		 	 Daniel	Peluso	
Gemeindepräsident	 Gemeindeschreiber

Die	StimmenzählerInnen:
Susanne	Hagen
Regula	Rütsche
Daniel	Hubmann
Stefan	Leutenegger

Antrag
Der Gemeinderat beantragt das Protokoll der Versammlung 
vom 23. Mai 2019 sei zu genehmigen.
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Einbürgerungen
BOTSCHAFT ÜBER DIE ERTEILUNG VON GEMEINDEBÜRGERRECHTEN

Geschätzte	Stimmbürgerinnen	und	Stimmbürger

Wir	unterbreiten	Ihnen	nachfolgend	den	Entwurf	zu	einem	
Gemeindebeschluss	 über	 die	 Erteilung	 der	 Gemeindebür-
gerrechte	an:

Teodora	Trajilovic
Gamze	Gökce
Luis	Antonio	Cespedes	Estevez
Francesco	und	Elisabetta	Molinaro

mit	der	Empfehlung	auf	Zustimmung.

I.
Das	 schweizerische	 Einbürgerungssystem	 ist	 gekenn-
zeichnet	 durch	 seine	 Dreistufigkeit.	 Die	 gesetzlichen	
Grundlagen	auf	Bundesebene	sind	im	Bundesgesetz	über	
Erwerb	 und	 Verlust	 des	 Schweizerbürgerrechtes	 gere-
gelt.	 Für	 AusländerInnen	 gilt	 das	 Erfordernis	 von	 insge-
samt	zehn	Jahren	Wohnsitz	in	der	Schweiz,	wovon	drei	in	
den	letzten	fünf	Jahren	vor	Einreichung	des	Gesuchs.	Mit	
dem	Erwerb	und	Verlust	des	Kantons-	und	Gemeindebür-
gerrechtes	befassen	 sich	das	Gesetz	über	das	Kantons-	
und	Gemeindebürgerrecht	und	die	Verordnung	des	Regie-
rungsrates	zum	Gesetz	über	das	Kantons	und	Gemeinde-
bürgerrecht.	Die	Wohnsitzdauer	in	Kanton	und	Gemeinde	
sieht	für	AusländerInnen	ein	Wohnsitzerfordernis	von	min-
destens	 drei	 Jahren	 ohne	 Unterbruch	 in	 der	 Politischen	
Gemeinde	und	während	 insgesamt	mindestens	 fünf	 Jah-
ren	im	Kanton	Thurgau.	(§	4	Abs.	2	Kantons-	und	Gemein-
debürgerrecht-G).

Die	Einbürgerung	einer	Ausländerin	oder	eines	Ausländers	
setzt	voraus,	dass	sie	oder	er	hierfür	geeignet	ist.	Dies	er-
fordert	gemäss	§	5	Kantons-	und	Gemeindebürgerrecht-G	
insbesondere,	dass	die	Ausländerin	oder	der	Ausländer:
1.		erfolgreich	 in	die	örtlichen,	kantonalen	und	schweizeri-

schen	Verhältnisse	integriert	ist;
2.		mit	den	örtlichen,	kantonalen	und	schweizerischen	Le-

bensverhältnissen	vertraut	ist;
3.		keine	Gefährdung	der	inneren	oder	äusseren	Sicherheit	

der	Schweiz	darstellt;
4.		geordnete	persönliche	und	finanzielle	Verhältnisse	auf-

weist.

II.
a)
Mit	Antrag	vom	26.	März	2019	ersucht	Teo-
dora	 Trajilovic,	 serbische	 Staatsangehöri-
ge,	um	die	Erteilung	des	Gemeindebürger-
rechts.	Am	6.	Februar	2003	wurde	Teodo-
ra	Trajilovic	in	Frauenfeld	geboren.	Die	Pri-
mar-	und	die	Sekundarschule	besuchte	sie	
in	Münchwilen.	Seit	Sommer	2018	ist	sie	in	einer	Ausbildung	
zur	Kauffrau	EFZ,	E-Profil	bei	der	Diversey	in	Münchwilen.

b)	
Mit	Antrag	vom	11.	Dezember	2018	ersucht	
Gamze	 Gökce,	 türkische	 Staatsangehöri-
ge,	um	die	Erteilung	des	Gemeindebürger-
rechts.	Gamze	Gökce	kam	am	15.	Dezem-
ber	2000	in	Frauenfeld	zur	Welt.	Die	Grund-
schule	und	die	Oberstufe	besuchte	 sie	 in	
St.	Margarethen	und	in	Münchwilen.	Danach	absolvierte	sie	
eine	Ausbildung	zur	Dentalassistentin	EFZ	in	der	Zahnarzt-
praxis	am	Ring	in	Frauenfeld.	Seit	Ihrem	Lehrabschluss	im	
Sommer	2019	arbeitet	sie	als	Dentalassistentin	weiterhin	in	
ihrem	früheren	Lehrbetrieb	in	Frauenfeld.

c)
Mit	Antrag	vom	22.	August	2017	ersucht	Luis		
Antonio	 Cespedes	 Estevez,	 Staatsangehö-
rigkeit	Dominikanische	Republik,	um	die	Er-
teilung	des	Gemeindebürgerrechts.	
Geboren	wurde	Herr	Cespedes	Estevez	am	
3.	 Oktober	 1959	 in	 Santo	 Domingo,	 Do-
minikanische	Republik.	Die	Grundschule	und	die	Oberstu-
fe	besuchte	er	in	Santo	Domingo,	danach	folgte	die	Hotel-
fachschule.	Nach	seiner	Ausbildung	arbeitete	Herr	Cespe-
des	Estevez	als	Chef	de	Service	im	Hotel	Sheraton	in	Santo	
Domingo.	Darauf	trat	er	eine	Stelle	beim	Müller	Sandstrahl-
werk	in	Sirnach	an.	In	den	Jahren	2002	bis	2007	arbeitete	
er	 in	Märstetten	bei	der	Firma	Bondi	bis	er	 im	 Jahr	2007	
seine	heutige	Stelle	bei	der	Firma	Eschler	Fahrzeugbau	in	
Bronschhofen	antrat.

d)	
Mit	Antrag	vom	17.	Juli	2019	
ersuchen	 Francesco	 und	
Elisabetta	 Molinaro,	 beide	
italienische	 Staatsangehö-
rige,	 um	 die	 Erteilung	 des	
Gemeindebürgerrechts.	
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Geboren	 wurde	 Francesco	 Molinaro	 am	 18.	 August	 1966	
in	 Wattwil.	 Die	 Primar-	 und	Oberstufe	 besuchte	 er	 in	 der	
Schulgemeinde	Wattwil.	Danach	absolvierte	er	eine	Lehre	
als	kaufmännischer	Angestellter	bei	der	Firma	Heberlein	in	
Wattwil.	Seit	2006	ist	er	als	Disponent	bei	der	Firma	Gate	
Gourmet	am	Flughafen	Zürich	tätig.
Elisabetta	Molinaro	wurde	am	14.	November	1970	in	Frau-
enfeld	geboren.	Die	Primar-	und	Oberstufe	besuchte	sie	in	
St.	Margarethen	und	Münchwilen.	Anschliessend	absolvier-
te	sie	eine	Lehre	als	Schneiderin	bei	der	Firma	KiKo	in	Ifwil.	
Sie	 arbeitet	 seit	 1993	 als	 SRK	 Pflegerin	 beim	 Regionalen	
	Alterszentrum	in	Münchwilen.

III.
Bedingt	durch	die	Bundesgesetzgebung,	muss	der	Gemein-
derat	die	Einbürgerungstaxen	festlegen.

Der	 Gemeinderat	 hat	 an	 der	 Sitzung	 vom	 3.	September	
2014	in	Anlehnung	an	die	Vorgaben	des	Kantones	folgende	
Gebühren	beschlossen:

Schweizer	Bürger CHF 400
Schweizer	Ehepaar CHF	 600
Ausländer	nach	dem	vollendeten		
18.	Altersjahr CHF 1500
Ausländisches	Ehepaar CHF 2200
Jugendliche	Ausländer	bis	zum		
vollendeten	18.	Altersjahr CHF 	800

Münchwilen,	27.	November	2019

Namens	des	Gemeinderates:

Der	Gemeindepräsident:	Guido	Grütter
Der	Gemeindeschreiber:	Daniel	Peluso

Antrag:
1. Der Gemeinderat beantragt:
• Teodora Trajilovic
• Gamze Gökce
• Luis Antonio Cespedes Estevez
• Francesco und Elisabetta Molinaro

 seien das Bürgerrecht der Politischen Gemeinde 
Münchwilen zu erteilen.

2. Die Bürgerrechtserteilungen erfolgen unter Vorbehalt 
der Aufnahme ins eidgenössische Bürgerrecht sowie des 
 Kantonsbürgerrechts durch den Grossen Rat.

3. Dieser Beschluss tritt nach Ablauf der Rekursfrist in Kraft. 
Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.
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Revision der Gemeindeordnung
GEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 27. NOVEMBER 2019

Liebe	Stimmbürgerinnen	und	Stimmbürger

Die	 heute	 gültige	 Gemeindeordnung	 der	 Poltischen	 Ge-
meinde	Münchwilen	stammt	aus	dem	Jahre	2000.	Sie	hat	
sich	sehr	gut	bewährt.	In	den	vergangenen	zwei	Jahrzehn-
ten	 sind	 jedoch	 einige	 Änderungen	 am	 übergeordneten	
Recht	 vorgenommen	 worden,	 so	 wurden	 beispielsweise	
das	Gesetz	über	die	Gemeinden	und	die	Verordnung	über	
das	 Rechnungswesen	 der	 Gemeinden	 revidiert.	 Zudem	
ist	Münchwilen	gewachsen	und	hat	sich	weiterentwickelt.	
Mit	der	vorgesehenen	Revision	soll	die	Gemeindeordnung	
diesen	 Vorgaben	 angepasst	 und	 auf	 den	 aktuellen	 Stand	
	gebracht	werden.

Der	Gemeinderat	empfiehlt	Ihnen	die	Vorlage	zur	Annahme.

Gemeinderat	Münchwilen

Ausgangslage
Auslöser	für	die	Revision	ist	die	Änderung	des	Gemeinde-
gesetzes,	 respektive	 die	 Einführung	 der	 Bezeichnung	 Ge-
meindepräsident,	die	per	1.	Juni	2015	die	Bezeichnung	Ge-
meindeammann	abgelöst	hat.	Zudem	rechtfertigt	das	Alter	
der	 Gemeindeordnung	 eine	 Anpassung.	 Der	 Gemeinderat	
definierte	u.a.	das	Ziel,	die	Gemeindeordnung	in	Bezug	auf	
Organisation	und	Finanzkompetenzen	zu	prüfen.	Diese	Prü-
fung	 hat	 ergeben,	 dass	 die	 Gemeindeordnung	 nebst	 den	
redaktionellen	 Anpassungen,	 in	 den	 Bereichen	 beratende	
Mitwirkung	 von	 Niedergelassenen	 Ausländer	 und	 Jugend-
liche	ab	16	Jahren,	Ablauf	bezüglich	der	Erteilung	des	Ge-
meindebürgerrechts,	 Tonaufnahmen	 an	 der	 Gemeinde-
versammlung	 zum	Zweck	der	Protokollführung,	Entscheid	
Befugnis	 an	 Bau-	 und	 Sozialkommission,	 Aufgaben	 und	
Befugnisse	der	Gemeindeverwaltung	und	Empfehlung	Ver-
pflichtungskredite	angepasst	werden	soll.	Im	Weiteren	kam	
der	Gemeinderat	zum	Schluss,	dass	sich	die	Gemeindeord-
nung	 sehr	 gut	 bewährt	 und	 keine	 weiteren	 Anpassungen	
	nötig	sind.

Erteilung	des	Bürgerrechts
Für	 die	 Erteilung	 des	 Gemeindebürgerrechts	 soll	 neu	 der	
Gemeinderat	und	nicht	wie	bis	anhin	die	gesamte	Legislati-
ve	zuständig	sein.
Bisher	bereitet	der	Gemeinderat	die	Anträge	vor	–	er	prüft	

jedes	einzelne	Gesuch,	führt	persönliche	Gespräche	durch	
und	stellt	dann	Antrag	an	die	Gemeindeversammlung.
Danach	 stimmen	 die	 Anwesenden	 an	 der	 Gemeindever-
sammlung	 in	geheimer	Abstimmung	über	die	Anträge	ab.	
Grundsätzlich	 kann	 ein	 Gesuch	 durch	 die	 Gemeindever-
sammlung	abgelehnt	werden.	Erhebt	ein	Gesuchsteller	ge-
gen	diesen	Entscheid	jedoch	Rekurs,	erhält	er	recht,	da	er	
gemäss	 den	 gesetzlichen	 Grundlagen	 und	 verschiedenen	
Bundesgerichtsentscheiden	 Anspruch	 auf	 eine	 Begrün-
dung	zum	ablehnenden	Entscheid	und	vorgängig,	im	Laufe	
des	Verfahrens	bei	einem	drohenden	negativen	Entscheid,	
auch	auf	rechtliches	Gehör	hat.	Dies	alles	in	eine	Gemein-
deversammlung	zu	verpacken,	ist	nicht	möglich.	Den	politi-
schen	Entscheid	über	ein	Einbürgerungsgesuch	gibt	es	so-
mit	faktisch	nicht,	da	insbesondere	die	Ablehnung	Verfah-
rensgrundsätzen	 mit	 Begründung	 und	 rechtlichem	 Gehör	
folgen	muss.	Auch	kann	ein	Verfahren	nicht	so	verlaufen,	
dass	nach	dem	negativen	Entscheid	eine	Begründung	dafür	
gesucht,	beziehungsweise	gefunden	werden	muss.	Es	wird	
deshalb	vorgeschlagen,	dass	der	Gemeinderat	über	die	Er-
teilung	des	Gemeindebürgerrechts	beschliesst.	Er	gibt	die	
Einbürgerung	 im	 amtlichen	 Publikationsorgan	 der	 politi-
schen	Gemeinde	bekannt	und	legt	seinen	Beschluss	mit	In-
formationen	über	die	Eignung	der	gesuchstellenden	Person	
für	die	Einbürgerung	innert	20	Tagen	öffentlich	auf.

Stimmberechtigte	der	politischen	Gemeinde	können	dann	
beim	Gemeinderat	schriftlich	und	begründet	Einsprache	ge-
gen	diese	Einbürgerung	erheben.	Der	Gemeinderat	gibt	da-
nach	der	bürgerrecht	nachsuchenden	Person	Gelegenheit	
zur	Stellungnahme.	Über	die	Einbürgerung,	gegen	die	gültig	
Einsprache	erhoben	wurde,	entscheidet	die	Gemeindever-
sammlung.

Durch	diese	Anpassung	kann	das	Verfahren	korrekt	geführt	
und	 im	 gegebenen	 Fall	 das	 rechtliche	 Gehör	 und	 danach	
auch	die	begründete	Ablehnung	eines	Gesuchs	garantiert	
werden.

Der	Gemeinderat	ist	überzeugt,	mit	der	Änderung	die	Män-
gel	des	bisherigen	Verfahrens	aufheben	zu	können.

Gemeindeverwaltung
Die	Aufgaben	und	Befugnisse	des	Gemeindepersonals	wer-
den	neu	in	der	Gemeindeordnung	bestimmt.	Der	Gemeinde-
rat	ist	weiterhin	für	die	Anstellung,	der	Besoldung	und	der	
Stellenbeschriebe	zuständig.	
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Finanzen
Die	Grundsätze	der	Finanzen	sowie	die	Finanzplanung	wer-
den	neu	 in	der	Gemeindeordnung	 festgehalten.	Einmalige	
Ausgaben	von	mehr	als	CHF	500	000	sollen	als	Verpflich-
tungskredit	separat	an	der	Gemeindeversammlung	traktan-
diert	werden.	

Aufgaben	GRPK
Die	Aufgaben	der	Geschäfts-	und	Rechnungsprüfungskom-
mission	(GRPK)	werden	detaillierter	in	die	überarbeitete	Ge-
meindeordnung	 aufgenommen.	 Insbesondere	 werden	 die	
heutigen	Tätigkeiten	konkret	aufgeführt	und	die	Kompeten-
zen,	welche	die	GRPK	hat,	benannt.

Quoren	Volksrechte
Die	 Quoren	 der	 Volksrechte,	 sollen	 weiterhin	 dynamisch	
und	in	Abhängigkeit	von	der	Anzahl	Stimmberechtigten	ge-
macht	werden.	Für	ein	fakultatives	Referendum	5	%	und	für	
eine	Initiative	10	%	der	Anzahl	Stimmberechtigten	für	Unter-
schriften	betragen.	

Inkraftsetzung
Die	Gemeindeordnung	ist	dem	Regierungsrat	des	Kantons	
Thurgau	zur	Genehmigung	vorzulegen.	

Die	Inkraftsetzung	soll	per	1.	Januar	2020	erfolgen.

Abstimmungsfrage
Wollen Sie die revidierte Gemeindeordnung der Politischen 
Gemeinde Münchwilen genehmigen?



GEMEINDEORDNUNG | 2020

12

Gemeindeordnung

Inhaltsverzeichnis	 Seite

1.	 Allgemeine	Bestimmungen	 13

2.	 Organisation	 13
	 a)	 	Die	Gesamtheit	der	Stimmberechtigten	 13
	 b)	 	Der	Gemeinderat	 16
	 c)	 	Kommissionen	 19
	 d)		Die	Geschäfts-	und	Rechnungsprüfungskommission	(GRPK)	 19
	 e)	 	Wahlbüro	 20
	 f)	 	Gemeindeverwaltung	 20

3.	 Finanzen	 21

4.	 Elektrizitäts-	und	Wasserversorgung	 21

5.	 Rechtspflege	 22

6.	 Schlussbestimmungen	 22

	



GEMEINDEORDNUNG | 2020

13

1.		Allgemeine	Bestimmungen

Art.	1	
Münchwilen	ist	eine	Politische	Gemeinde	gemäss	Verfassung	und	Gesetzgebung	des	
Kantons	Thurgau,	nachfolgend	Gemeinde	genannt.

Art.	2	
Die	Gemeinde	wahrt	die	gemeinsamen	öffentlichen	Interessen	ihrer	Einwohnerinnen	
und	Einwohner.	Sie	besorgt	in	den	Schranken	von	Verfassung	und	Gesetz	ihre	Angele-
genheiten	selbständig	und	erfüllt	die	ihr	durch	die	eidgenössische	und	kantonale	Ge-
setzgebung	übertragenen	Aufgaben.

Art.	3	
Die	Gemeinde	arbeitet,	wenn	es	im	Interesse	einer	zweckmässigen	Aufgabenerfül-
lung	liegt,	mit	anderen	Gemeinden	sowie	mit	öffentlichen	und	privaten	Institutionen	
zusammen.	Sie	kann	sich	 insbesondere	an	Zweckverbänden	oder	anderen	Träger-
schaften	beteiligen,	vertragliche	Regelungen	treffen,	anderen	öffentlich-rechtlichen	
Körperschaften	Leistungsaufträge	erteilen	und	sich	an	solchen	Unternehmen	betei-
ligen.

Art.	4
Die	Gemeinde	kann	Aufgaben	im	Rahmen	eines	nach	kaufmännischen	Grundsätzen	ge-
führten	Betriebes	mit	gesonderter	Budgetierung	und	Rechnungsführung	erfüllen.	Die	
Schaffung	derartiger	Betriebe	bzw.	die	Aufhebung	bedürfen	der	Zustimmung	durch	die	
Gemeindeversammlung.

2.		Organisation

Art.	5
Die	Organe	der	Gemeinde	sind:
1.	 die	Gesamtheit	der	Stimmberechtigten;
2.	 der	Gemeinderat;
3.	 die	Kommissionen	mit	Entscheidungsbefugnis;
4.	 die	Geschäfts-	und	Rechnungsprüfungskommission;
5.	 das	Wahlbüro;
6.	 die	Mitarbeiter	der	Gemeindeverwaltung	im	Rahmen	ihrer	amtlichen	Tätigkeit.

a)		Die	Gesamtheit	der	Stimmberechtigten

Art.	6
Die	Stimmberechtigten	üben	ihre	Rechte	an	der	Gemeindeversammlung	aus,	soweit	
nicht	besondere	Bestimmungen	die	Wahl	oder	Abstimmung	an	der	Urne	verlangen.

Begriff

Aufgaben

Zusammenarbeit

Auslagerung		
von	Aufgaben

Organe

Ausübung	der	Rechte
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Art.	7
a)	 Niedergelassene	Ausländer	
b)	 Jugendliche	ab	16	Jahren	
erhalten	das	Recht,	in	Gemeindeangelegenheiten	beratend	mitzuwirken,	insbesondere	
an	der	Gemeindeversammlung	ohne	Stimmrecht	teilzunehmen	und	Meinungen	zu	ver-
treten.	Die	Zutrittskarte	für	die	Gemeindeversammlung	muss	vorgängig	bei	den	Ein-
wohnerdiensten	abgeholt	werden.

Art.	8
1	Die	Stimmberechtigten	wählen	an	der	Urne:
a)	 den	Gemeindepräsidenten;
b)	 die	weiteren	Mitglieder	des	Gemeinderates;
c)	 die	Mitglieder	der	Geschäfts-	und	Rechnungsprüfungskommission.

2	Für	das	Wahlbüro	ist	eine	stille	Wahl	möglich.	Sie	ist	mit	der	Wahlausschreibung	an-
zukündigen.	 Gehen	 bis	 zum	 Ablauf	 der	 gesetzlichen	 Eingabefrist	 gleich	 viele	 Wahl-
vorschläge	ein,	wie	Sitze	zu	vergeben	sind,	werden	die	Vorgeschlagenen	durch	den	
	Gemeinderat	als	gewählt	erklärt.	Andernfalls	findet	die	Wahl	an	der	Urne	statt.

Art.	9
1	Die	Stimmberechtigten	entscheiden	an	der	Urne:	
a)	 	Beschlüsse	über	neue	einmalige	Ausgaben	von	mehr	als	1	Million	Franken	oder	sol-

che	mit	jährlichen	Kostenfolgen	von	mehr	als	500	000	Franken.
b)	 	Beschlüsse	 über	 den	 Erwerb	 und	 den	 Verkauf	 von	 Grundstücken	 von	 mehr	 als	

CHF	3	000	000.
c)	 	Auf	Beschluss	der	Gemeindeversammlung	kann	im	Einzelfall	auch	über	Geschäfte	

gemäss	Art.	10	Gemeindeordnung	an	der	Urne	abgestimmt	werden.
	
Art.	10
1	Die	Stimmberechtigten	beschliessen	an	der	Gemeindeversammlung	über:
a)	 	Genehmigung	des	Budgets	und	Festsetzung	des	Steuerfusses;
b)	 	Genehmigung	der	Jahresrechnungen	und	des	Jahresberichts;
c)	 	Erlass,	Änderung	und	Aufhebung	der	Gemeindeordnung	und	aller	übrigen	Regle-

mente	 mit	 allgemein	 verbindlichem	 Inhalt,	 die	 aufgrund	 übergeordneten	 Rechts	
dem	Beschluss	durch	die	Stimmberechtigten	unterstehen;

d)	 	Beitritt	und	Austritt	aus	einem	Zweckverband;
e)	 	Beschlüsse	des	Gemeinderates,	gegen	welche	das	fakultative	Referendum	ergrif-

fen	worden	ist.

2	Die	Gemeindeversammlung	nimmt	vom	mittelfristigen	Finanzplan	Kenntnis.

Art.	11
Wenn	5	%	der	Stimmberechtigten	dies	innert	60	Tagen	nach	Veröffentlichung	im	amt-
lichen	 Publikationsorgan	 verlangen,	 sind	 der	 Gemeindeversammlung	 folgende	 Be-
schlüsse	des	Gemeinderates	zur	Abstimmung	zu	unterbreiten:
a)	 	Beschlüsse	des	Gemeinderates	über	den	Erwerb	und	den	Verkauf	von	Grundstü-

cken	im	Betrag	von	CHF	1	000	001	bis	und	mit	CHF	3	000	000;

Beratende
Mitwirkung

Wahlen

Abstimmungen
an	der	Urne

Sachgeschäfte	der		
Gemeindeversammlung

Fakultatives
Referendum
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b)	 	Beschlüsse	über	die	Änderung,	den	Erlass	oder	die	Aufhebung	von	allgemein	ver-
bindlichen	Reglementen,	soweit	sie	nicht	aufgrund	übergeordneten	Rechts	obliga-
torisch	dem	Beschluss	durch	die	Stimmberechtigen	unterstehen;

c)	 	Neue	und	abgeänderte	Baulinien-	und	Gestaltungspläne	sowie	geringfügige	Ände-
rungen	und	Anpassungen	von	Baureglement	und	Zonenplan.

Massgebend	ist	die	Zahl	der	Stimmberechtigten	bei	der	letzten	Gesamterneuerungs-
wahl	des	Gemeinderates.
	
Art.	12
1	Mindestens	10	%	der	Stimmberechtigten	können	beim	Gemeinderat	einen	Vorschlag	
für	 einen	Gemeindebeschluss	einreichen.	Die	 Frist	 zur	 Einreichung	der	Unterschrif-
tenbogen	beträgt	3	Monate.	Es	ist	zusätzlich	das	Datum	aufzuführen,	an	dem	mit	der	
	Unterschriftensammlung	begonnen	wird.

Massgebend	ist	die	Zahl	der	Stimmberechtigten	bei	der	letzten	Gesamterneuerungs-
wahl	des	Gemeinderates.	

2	Der	Gemeinderat	prüft	den	Vorschlag.	Innert	12	Monaten	nach	Einreichung	des	Be-
gehrens	muss	der	Rat	den	Vorschlag	mit	einem	Antrag	und	unter	Umständen	mit	einem	
Gegenvorschlag	an	der	Urne	präsentieren.	

3	Eine	Initiative	muss	die	Ermächtigung	an	das	Initiativkomitee	enthalten,	die	Initiative	
zurückzuziehen.	Es	muss	gleichzeitig	bestimmt	werden,	welche	Personen	diesen	Rück-
zug	rechtsgültig	erklären	können	und	ob	diese	Erklärung	einstimmig	oder	mehrheitlich	
beschlossen	werden	muss.	

Art.	13
Für	 die	 Durchführung	 des	 fakultativen	 Referendums,	 der	 Initiative	 und	 der	 Petiti-
on	 	gelten	 die	 Verfahrens-	 und	 Formvorschriften	 des	 kantonalen	 Gesetzes	 über	 das	
Stimm-	und	Wahlrecht.	

Art.	14
Die	Gemeindeversammlung	wird	einberufen,	wenn	die	Geschäfte	es	erfordern	oder	
wenn	150	Stimmberechtigte	beim	Gemeinderat	schriftlich	und	unter	Angabe	der	Grün-
de	es	verlangen.

Art.	15
Die	Einladung	der	Stimmberechtigten	zur	Gemeindeversammlung	erfolgt	mindestens	
14	 Tagen	 vorher	 durch	 Veröffentlichung	 im	 amtlichen	 Publikationsorgan	 und	 durch	
	Zustellung	 des	 Stimmrechtsausweises,	 der	 schriftlichen	 Einladung	 mit	 der	 Traktan-
denliste	sowie	der	Botschaften	mit	den	Anträgen	des	Gemeinderates.

Art.	16
An	 der	 Gemeindeversammlung	 können	 nur	 Traktanden	 behandelt	 werden,	 die	 vom	
	Gemeinderat	vorberaten	wurden	und	auf	der	Traktandenliste	stehen.

Initiative

Verfahrens-	und		
Formvorschriften

Einberufung	
Gemeindeversammlung

Einladung

Traktanden
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Art.	17
Anträge	 zu	 nicht	 traktandierten	 Geschäften	 können	 mit	 einfachem	 Mehr	 der	 Stim-
menden	erheblich	erklärt	werden.	Erheblich	erklärte	Anträge	gehen	zur	Prüfung	und	
	Berichterstattung	 an	 den	 Gemeinderat.	 Dieser	 hat	 das	 Geschäft	 an	 der	 nächsten	
	Gemeindeversammlung	zur	Beschlussfassung	vorzulegen.

Art.	18
Die	 Abstimmungen	 an	 der	 Gemeindeversammlung	 erfolgen	 offen,	 sofern	 nicht	 das	
	Gesetz	die	geheime	Stimmabgabe	verlangt	oder	mindestens	ein	Viertel	der	Stimmen-
den	einem	Antrag	auf	geheime	Abstimmung	zustimmt.	Über	diesen	Antrag	darf	nicht	
diskutiert	werden.

Art.	19
1	Das	Protokoll	der	Gemeindeversammlung	soll	eine	kurze	und	sachliche	Wiedergabe	
der	Verhandlungen,	Anträge	und	Beschlüsse	enthalten.	

2	Tonaufnahmen	zum	Zweck	der	Protokollführung	sind	erlaubt.

3	Es	 ist	 von	 den	 Stimmenzählern	 mit	 zu	 unterzeichnen	 und	 der	 nächstfolgenden	
	Gemeindeversammlung	zur	Genehmigung	zu	unterbreiten.

b)		Der	Gemeinderat

Art.	20
Der	Gemeinderat	besteht	aus	dem	Gemeindepräsidenten	als	Vorsitzendem	und	sechs	
weiteren	Mitgliedern.

Art.	21
Der	Gemeindepräsident	übt	selbständig	jene	Befugnisse	aus,	die	ihm	nach	der	kantona-
len	Gesetzgebung	und	den	kommunalen	Reglementen	und	Beschlüssen	übertragen	sind.
	
Art.	22
Der	Gemeinderat	hat	folgende	Aufgaben	und	Kompetenzen:
a)	 	Oberaufsicht	über	die	Gemeindeverwaltung;
b)	 	Erledigung	sämtlicher	Geschäfte,	die	ihm	nach	Gesetz,	nach	Gemeinde	Reglemen-

ten	oder	aufgrund	von	Gemeindebeschlüssen	ausdrücklich	zugewiesen	sind	oder	
für	deren	Erledigungen	nicht	ausdrücklich	die	Zuständigkeit	eines	anderen	Gemein-
deorgans	vorgesehen	ist;

c)	 	Einberufung	 der	 Gemeindeversammlung	 und	 Anordnung	 von	 Urnengängen,	 Vor-
bereitung	von	Geschäften,	Genehmigung	von	Anträgen	und	Botschaften;

d)	 	Erteilung	des	Gemeindebürgerrechts
e)	 	Verantwortung	für	die	Führung	des	Gemeindehaushalts,	Beschluss	über	Kreditauf-

nahmen;
f)	 	Abschluss	von	Miet-,	Pacht-	und	Werkverträgen;
g)	 	Festlegung	des	Netzes	der	Gemeindestrassen	und	Wege	sowie	Beschlüsse	über	

die	Aufnahme	von	Strassen	und	Wegen	in	das	Gemeindenetz,	sowie	über	die	Auf-
hebung	oder	Abtretung	von	Gemeindestrassen	und	Wegen;
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Einbürgerung
Verfahren

Geschäftsordnung

h)	 	Abschluss	 von	 Verträgen	 zur	 Übertragung	 von	 Gemeindeaufgaben	 an	 öffent-
lich-rechtliche	oder	privatrechtliche	Organisationen	oder	Unternehmen;

i)	 	Änderung,	Erlass	oder	Aufhebung	von	Reglementen	in	allen	Gemeindeangelegen-
heiten,	bei	allgemein	verbindlichem	Inhalt	unter	Vorbehalt	der	obligatorischen	bzw.	
fakultativen	Zustimmung	der	Stimmberechtigten;

j)	 	Schaffung	neuer	oder	Aufhebung	bestehender	Stellen	im	Rahmen	des	Budgets;
k)	 	Regelung	 der	 Anstellungsbedingungen	 der	 Mitarbeiter	 sowie	 der	 Besoldung	 von	

Gemeinderat	und	Gemeindepräsident;
l)	 	Beschlüsse	über	die	Bereinigung	der	Gemeindegrenzen;
m)	 	Rekursinstanz	gegen	Verfügungen	von	Verwaltungsstellen	und	Kommissionen;
n)	 	Folgende	Wahlen	und	Anstellungen:
	 –	 Vize-Gemeindepräsident;
	 –	 Gemeindeschreiber	und	Stellvertreter;
	 –	 	die	übrigen	selbständigen	Gemeindefunktionäre	sowie	die	Mitarbeiter	der	Ge-

meinde;
	 –	 Vorsitzende	und	Mitglieder	von	Kommissionen	und	Ressorts;
	 –	 Delegierte	in	Zweckverbänden,	Vereinen	und	anderen	Organisationen.
o)	 Abschliessende	Finanzkompetenz	zur	Beschlussfassung	über:
	 1.	 	unvorhersehbare	Ausgaben	von	maximal	CHF	50	000	pro	Fall	und	CHF	200	000	

pro	Rechnungsjahr;
	 2.		den	 Erwerb	 und	 Verkauf	 von	 Grundstücken,	 bis	 zu	 einem	 Gesamtbetrag	 von	

CHF	1	000	000	pro	Rechnungsjahr;
	 3.		den	Erwerb	und	die	Erteilung	von	Baurechten	an	Grundstücken,	wenn	der	jährli-

che	Baurechtszins	den	Betrag	von	CHF	50	000	nicht	übersteigt;
	 4.		die	dingliche	Belastung	von	Grundstücken;
	 5.		teuerungsbedingte	Nachtragskredite;
	 6.		reale	 Nachtragskredite	 von	 maximal	 CHF	 30	000	 oder,	 soweit	 dieser	 Betrag	

überschritten	wird,	bis	10	%	des	ursprünglich	bewilligten	Kredites;
	 7.	 	dringende	 Geschäfte,	 sofern	 eine	 Verzögerung	 die	 Interessen	 der	 Gemeinde	

	erheblich	gefährden	oder	schädigen	würden.

Art.	23	
1	Der	Gemeinderat	beschliesst	über	die	Erteilung	des	Gemeindebürgerrechts.	Er	gibt	
die	Einbürgerung	im	amtlichen	Publikationsorgan	der	politischen	Gemeinde	bekannt	
und	legt	seinen	Beschluss	mit	Informationen	über	die	Eignung	der	gesuchstellenden	
Person	für	die	Einbürgerung	innert	20	Tagen	öffentlich	auf.

2	Stimmberechtigte	 der	 politischen	 Gemeinde	 können	 beim	 Gemeinderat	 schriftlich	
und	begründet	Einsprache	gegen	die	Einbürgerung	erheben.	Der	Gemeinderat	gibt	der	
um	das	Bürgerrecht	nachsuchenden	Person	Gelegenheit	zur	Stellungnahme.

3	Über	die	Einbürgerung,	gegen	die	gültig	Einsprache	erhoben	wurde,	entscheidet	die	
Gemeindeversammlung.

Art.	24	
1	Der	Gemeinderat	gibt	sich	für	seine	Tätigkeit	eine	Geschäftsordnung.

2	Diese	 regelt	 insbesondere	auch	die	Aufteilung	der	Gemeinderatsgeschäfte	 in	Res-



GEMEINDEORDNUNG | 2020

18
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Sozialkommission

Information

sorts	sowie	die	Zusammenarbeit	und	Kompetenzabgrenzung	zwischen	Gemeinderat,	
Kommissionen,	Gemeindepräsident	und	Gemeindeverwaltung.
	
Art.	25	
1	Der	Gemeinderat	führt	das	Baubewilligungsverfahren	durch	und	handhabt	die	Bau-
polizei.

2	Er	 kann	 Aufgaben	 mit	 entsprechender	 Entscheidungsbefugnis	 an	 eine	 durch	 ihn	
	bestellte	Baukommission	oder	an	Dritte	delegieren.

Art.	26	
1	Der	Gemeinderat	führt	die	Soziale	Wohlfahrt.	Er	kann	Aufgaben	mit	entsprechender	
Entscheidungsbefugnis	an	eine	durch	ihn	bestellte	Sozialkommission	delegieren.

2	Die	Sozialkommission	besorgt	selbständig	die	ihr	durch	die	eidgenössische	und	kan-
tonale	Gesetzgebung	übertragenen	Aufgaben.	

3	Die	Sozialkommission	besteht	 aus	 fünf	Mitgliedern.	Der	Präsident	 ist	Mitglied	des	
Gemeinderates	und	wird	durch	 ihn	bestimmt.	 Im	Übrigen	konstituiert	sich	die	Kom-
mission	selbst.	

4	Die	Sozialkommission	beschliesst	im	Rahmen	der	gesetzlichen	Vorgaben	in	eigener	
Kompetenz	über:	
	 1.	 	den	Ausgabenvollzug	im	Rahmen	des	Voranschlages	und	der	separaten	Gemein-

debeschlüsse,	soweit	nicht	andere	Organe	zuständig	sind;	
	 2.		gebundene	Ausgaben;	
	 3.		im	Voranschlag	nicht	enthaltene	Ausgaben	bis	CHF	10	000	im	Einzelfall,	höchs-

tens	CHF	40	000	im	Jahr	und	jährlich	wiederkehrende	Ausgaben	bis	CHF	5	000	
im	Einzelfall,	höchstens	CHF	20	000	im	Jahr.

Art.	27	
1	Der	Gemeinderat	informiert	aktuell	über	seine	Tätigkeit.

2	Für	bedeutende	Geschäfte	 führt	der	Gemeinderat	Vernehmlassungen,	Anhörungen	
und	öffentliche	Orientierungsversammlungen	durch.

3	Über	neue	oder	geänderte	Reglemente	mit	allgemeinverbindlichem	 Inhalt	oder	die	
Neubildung	von	Kommissionen	wird	rechtzeitig	im	amtlichen	Publikationsorgan	infor-
miert.

4	Der	Gemeinderat	bestimmt	die	amtlichen	Publikationsorgane.
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c)		Kommissionen

Art.	28	
1	Der	Gemeinderat	bestellt	Kommissionen	mit	selbständiger	Entscheidungsbefugnis,	
soweit	diese	durch	Gesetz	oder	Gemeindereglement	vorgesehen	sind.

2	Für	 Geschäfte,	 welche	 ihre	 Zuständigkeit	 übersteigen,	 stellen	 sie	 Antrag	 an	 den	
	Gemeinderat.

3	Die	 Kommissionen	 mit	 selbständiger	 Entscheidungsbefugnis	 unterstehen	 der	 Auf-
sicht	des	Gemeinderates.	Dieser	kann	Berichte	einholen	und,	soweit	es	das	massge-
bende	Recht	zulässt,	Richtlinien	erlassen.

Art.	29	
1	Der	 Gemeinderat	 bestellt	 für	 beratende,	 begutachtende	 oder	 überwachende	 Auf-
gaben	Kommissionen	ohne	Entscheidungsbefugnis,	 soweit	 dies	 ein	Gemeinderegle-
ment	oder	ein	Gemeindebeschluss	verlangt,	oder	er	es	für	zweckmässig	erachtet.	Der	
	Gemeinderat	erteilt	die	Aufträge.

2	Die	Kommissionen	erstatten	dem	Gemeinderat	Bericht	und	stellen	die	notwendigen	
Anträge.

d)		Die	Geschäfts-	und	Rechnungsprüfungskommission	(GRPK)

Art.	30	
1	Die	Geschäfts-	und	Rechnungsprüfungskommission	besteht	aus	fünf	Mitgliedern.

2	Sie	konstituiert	sich	selbst.	

Art.	31	
1	Die	GRPK	prüft	die	Buchhaltung	und	die	Jahresrechnung	in	formeller	und	materieller	
Hinsicht.	Sie	ist	berechtigt,	die	Vorlage	der	Bücher	und	Belege,	wie	Rechnungen,	Be-
schlüsse,	Verträge	und	alle	Auskünfte	zu	verlangen,	die	sie	für	die	Durchführung	einer	
einwandfreien	Prüfung	als	notwendig	erachtet.

2	Die	GRPK	prüft	die	Einhaltung	der	Kompetenzen	durch	Gemeinderat,	Kommissionen	
und	Gemeindeverwaltung	sowie	die	Zweckmässigkeit	von	Ausgaben	und	Investitionen.

3	Zur	Prüfung	gehören	insbesondere:
	 a)	Die	Einhaltung	der	Finanzkompetenz	und	des	Voranschlages;
	 b)	Die	Wirtschaftlichkeit	der	Aufgabenerfüllung;
	 c)	 Der	Bestand	und	die	Vollständigkeit	der	Aktiven	und	Passiven;
	 d)	Das	Aufzeigen	der	finanziellen	Aufwendungen	und	die	erwartenden	Wirkungen;
	 e)	Ob	ein	günstiges	Verhältnis	von	Kosten	und	Nutzen	erreicht	wird;
	 f)	 Werden	alle	Einträge	ordnungsgemäss	eingefordert;
	 g)	Werden	ausstehende	Erträge	bewirtschaftet;
	 h)	Prüfen	des	internen	Kontrollsystems;
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	 i)	 	Feststellen,	ob	das	Gemeindeorgan,	welches	die	Ausgabe	bewilligte,	hierfür	die	
nötigen	Kompetenzen	hat.

4	Sie	 hat	 zusätzlich	 die	 Steuerbezugsstelle	 hinsichtlich	 Bezug,	 Aufteilung	 und	 Ablie-
ferung	der	Steuer	zu	überprüfen.	Sie	hat	Einsichtsrecht	 in	den	Revisionsbericht	des	
	Steuerrevisorates	der	kantonalen	Steuerverwaltung.	

Art.	32	
Der	Gemeinderat	kann	in	Absprache	mit	der	GRPK	eine	Prüfgesellschaft	zur	Begleitung	
beiziehen	oder	eine	solche	ergänzend	mit	der	Prüfung	beauftragen.	Diese	Berichtet	
dem	Gemeinderat	und	der	Geschäfts-	und	Rechnungsprüfungskommission	über	ihre	
Feststellungen.

Art.	33	
Die	 Geschäfts-	 und	 Rechnungsprüfungskommission	 berichtet	 den	 Stimmberechtig-
ten	jährlich	über	die	Kontrolltätigkeit.	Sie	unterbreitet	Anträge	über	die	Abnahme	der	
	Jahresrechnung.	

e)		Wahlbüro

Art.	34	
Das	Wahlbüro	besteht	aus	dem	Gemeindepräsidenten	als	Präsident,	dem	Gemeinde-
schreiber	als	Aktuar	und	den	neun	Mitgliedern.

Art.	35	
Die	Standorte	der	Urnen	und	die	Urnenöffnungszeiten	werden	durch	den	Gemeinde-
rat	bestimmt.

f)		Gemeindeverwaltung

Art.	36	
Das	Gemeindepersonal	übt	selbständig	alle	Befugnisse	aus,	die	ihm	durch	Gesetzge-
bung,	Reglemente,	Stellenbeschriebe	und	Beschlüsse	des	Gemeinderates	übertragen	
sind.

Art.	37	
Der	Gemeinderat	erlässt	und	ändert	die	erforderlichen	Stellenbeschriebe.

Art.	38	
Die	Besoldungs-	und	Anstellungsbedingungen	des	Gemeindepersonals	werden	im	Besol-
dungs-	und	Anstellungsreglement	geregelt,	das	durch	den	Gemeinderat	erlassen	wird.
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3.		Finanzen

Art.	39	
1	Der	Gemeinderat	ist	für	eine	einwandfreie	Rechnungsführung	und	eine	sichere	Ver-
mögensverwaltung	verantwortlich.	Er	 sorgt	dafür,	dass	die	 verfügbaren	Mittel	 spar-
sam,	wirtschaftlich	und	wirkungsvoll	eingesetzt	werden.

2	Der	Finanzhaushalt	ist	mittelfristig	ausgeglichen	zu	gestalten.	

Art.	40	
Die	Finanzpolitik	basiert	auf	einer	mittelfristigen	Investitions-	und	Finanzplanung,	die	
auf	die	längerfristigen	Entwicklungsziele	der	Gemeinde	abzustimmen	und	jährlich	an	
die	aktuelle	Entwicklung	anzupassen	ist.

Art.	41	
1	Die	 für	den	 laufenden	Gemeindehaushalt	erforderlichen	Mittel	und	Kredite	werden	
jährlich	über	das	Budget	bewilligt.	

2	Einmalige	Ausgaben	von	mehr	als	CHF	500	000	sind	als	Verpflichtungskredit	zu	be-
handeln	und	separat	an	der	Gemeindeversammlung	zu	traktandieren.	Der	Verpflich-
tungskredit	ist	als	Objekt,	Rahmen-	oder	Zusatzkredit	zu	bewilligen	und	besonders	zu	
beschliessen.

3	Einmalige	Ausgaben	unter	CHF	500	000	können	in	besonderen	Fällen	als	Verpflich-
tungskredit	behandelt	und	separat	an	der	Gemeindeversammlung	traktandiert	werden.	

Art.	42	
1	Ein	ausdrücklicher	Beschluss	ist	erforderlich	für:
	 a)	Ausgaben	der	Investitionsrechnung
	 b)		für	 neue	 Ausgaben,	 die	 im	 Budget	 der	 laufenden	 Rechnung	 nicht	 enthalten	

sind.

Die	Zuständigkeit	bestimmt	sich	nach	der	Finanzkompetenz	gemäss	dieser	Gemein-
deordnung.

2	Ausschlaggebend	für	den	Ausgabenbeschluss	ist	die	Brutto-Belastung.

Art.	43	
Sämtliche	Gebühren	und	Abgaben	fallen	in	die	Gemeindekasse.

4.		Elektrizitäts-	und	Wasserversorgung

Art.	44	
1	Die	Gemeinde	Münchwilen	erteilt	 der	Genossenschaft	 EW	Münchwilen	 (EWM)	das	
Recht	 und	 damit	 den	 Auftrag,	 auf	 dem	 Gemeindegebiet	 der	 Politischen	 Gemeinde	
Münchwilen,	die	Versorgung	mit	Elektrizität	und	Wasser	sicherzustellen.	
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2	Das	EWM	hat	die	Kundinnen	und	Kunden	des	Versorgungsgebietes	der	Politischen	
Gemeinde	Münchwilen	nach	der	Leistungsfähigkeit	ihrer	Anlagen	mit	Elektrizität	und	
Wasser	zu	versorgen	und	die	dafür	notwendigen	Anlagen	und	Leitungen	zu	erstellen,	
zu	betreiben	und	zu	unterhalten.	

3	Das	EWM	erhält	die	Kompetenz	zur	autonomen	Festlegung	der	Tarife	und	der	Preise	
für	den	gemäss	Leistungsauftrag	zu	erfüllenden	Versorgungsauftrag.

Art.	45	
1	Die	Wasserversorgung	im	Gebiet	Holzmannshaus	wird	durch	die	Wasserkorporation	
Holzmannshaus	besorgt.

2	Die	Wasserkorporation	Holzmannshaus	wird	im	Rahmen	eines	Vertrages	beauftragt,	
insbesondere	die	Wasserversorgung	im	Gebiet	Holzmannshaus	zu	gewährleisten.

3	Die	Wasserkorporation	Holzmannshaus	erhält	die	Kompetenz	zur	autonomen	Fest-
legung	der	Tarife	und	der	Preise	für	den	gemäss	Leistungsauftrag	zu	erfüllenden	Ver-
sorgungsauftrag.

5.		Rechtspflege

Art.	46	
1	Die	Rechtsmittel	richten	sich	nach	der	kantonalen	Gesetzgebung,	insbesondere	dem	
Gesetz	über	die	Gemeinden,	dem	Gesetz	über	das	Stimm-	und	Wahlrecht	und	dem	Ge-
setz	über	die	Verwaltungsrechtspflege.

2	Rekurse	gegen	Entscheide	der	Gemeindeverwaltung	sind	innert	20	Tagen	seit	der	Er-
öffnung	an	den	Gemeinderat	zu	richten.

3	Einsprachen	gegen	Einbürgerungsentscheide	sind	innert	20	Tagen	seit	der	Eröffnung	
an	den	Gemeinderat	zu	richten.	

6.		Schlussbestimmungen

Art.	47	
Die	bisherige	Gemeindeordnung	vom	26.	Juni	2002	und	alle	weiteren,	mit	dieser	Ge-
meindeordnung	im	Widerspruch	stehenden	Vorschriften	werden	dadurch	aufgehoben.

Art.	48	
Diese	Gemeindeordnung	tritt	am	1.	Januar	2020	in	Kraft.
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Von	der	Gemeindeversammlung	genehmigt	am:		
Datum	der	Gemeindeversammlung

Gemeindepräsident	 Gemeindeschreiber

Guido	Grütter	 Daniel	Peluso

Vom	Regierungsrat	genehmigt	am:	dd.mm.jjjj
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Ergebnisübersicht Budget 2020

Erfolgsrechnung
Aufwand CHF 12	077	800
Ertrag CHF 11	828	000
Verlust	 CHF	 249	800

Investitionsrechnung
Ausgaben CHF	 2	835	000
Einnahmen CHF 820	000
Nettoinvestitionen CHF	 2	015	00

Aufgrund	 der	 durchwegs	 positiven	 Rechnungsergebnisse	
der	vergangenen	Jahre	stand	 für	den	Gemeinderat	zu	Be-
ginn	der	Budgetdebatte	eine	Steuerfuss-Senkung	 im	Vor-
dergrund.	Die	Mitteilung	der	kantonalen	Steuerverwaltung,	
wonach	mit	Steuer-Mindereinnahmen	von	gegen	einer	Vier-
telmillion	Franken	gerechnet	werden	müsse,	erstickte	diese	
Diskussion	im	Keim.

Erfolgsrechnung:	
Bei	 einem	 gleichbleibenden	 Steuerfuss	 von	 61	 Prozent	
rechnet	 das	 Budget	 2020	 der	 Politischen	 Gemeinde	 mit	
einem	Verlust	 von	249	800	Franken.	Dieser	 reduziert	 das	
Eigenkapital	auf	3,268	Mio.	Franken.	Dank	des	prognosti-
zierten	Bevölkerungswachstums	werden	wiederum	Steuer-	
Mehreinnahmen	 im	 Bereich	 der	 natürlichen	 Personen	 er-
wartet.	Dem	gegenüber	stehen	jedoch	die	vom	Kanton	pro-
gnostizierten	 Mindereinnahmen	 aufgrund	 der	 Steuerre-
form	und	AHV-Finanzierung	(STAF)	(Volksabstimmung	vom	
19.05.2019)	von	rund	250	000	Franken	im	Bereich	der	juris-
tischen	Personen.	Die	Steuereinnahmen	für	das	Jahr	2020	
werden	mit	6,130	Mio.	Franken	veranschlagt.	

Im	 Bereich	 Einwohnerdienste	/	Steuern	 wurden	 im	 Jahr	
2019	zusätzlich	50	Stellenprozente	geschaffen.	Das	Steu-
eramt	sieht	sich	neben	steigenden	Fallzahlen	auch	mit	im-
mer	anspruchsvollerer	Kundschaft	konfrontiert.	Der	Bezug	
wird	immer	schwieriger	und	es	müssen	mehr	Betreibungen	
eingeleitet	werden.	Mehrarbeit	verursacht	auch	die	daraus	
resultierende	 Verlustscheinbewirtschaftung.	 Bei	 den	 Ein-
wohnerdiensten	 wirkt	 sich	 ebenfalls	 das	 Bevölkerungs-
wachstum	aus,	darum	musste	auch	dieser	Bereich	personell	
(30	Stellenprozente)	verstärkt	werden.	

Investitionsrechnung
Die	Netto-Investitionen	belaufen	sich	auf	2,015	Mio.	Fran-
ken:	Ein	Drittel	der	Investitionen	fallen	im	Bereich	der	Ab-
wasserversorgung	 (Spezialfi	nanzierung)	 und	 dem	 Hoch-
wasserschutz	an,	sowie	ein	Drittel	im	Strassenbau	inklu-
sive	Sanierung	der	Brücke	 im	Eigen.	Der	Rest	 ist	 für	die	
Planungen	des	Mehrzweckanlage	Oberhofen	sowie	eines	
neuen	 Werkhofs	 und	 der	 Anschaffung	 eines	 Tanklösch-
fahrzeugs	vorgesehen.

Kennzahlen
Aus	der	Selbstfi	nanzierung	von	CHF	912	700	und	dem	In-
vestitionsvolumen	von	CHF	2	015	000	resultiert	ein	Selbst-
fi	nanzierungsgrad	von	45.3	%.	
Dies	 hat	 eine	 Zunahme	 der	 Verschuldung	 von	 rund	
CHF	1	102	300	zur	Folge.

Volkswirtschaft
0%

Allgemeine 
Verwaltung

15% Öffentliche
Sicherheit

10%

Kultur, Sport 
und Freizeit

10%

Gesundheit
11%

Soziale Sicherheit
27%

Verkehr
21%

Umwelt und
Raumordnung

6%

9 000 000

8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

–1 000 000

–2 000 000 
V 2019R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018

9 000 000

8 000 000

7 000 000

6 000 000

Nettoinvestitionen
Bruttoinvestitionen

V 2020



BUDGET | 2020

25

Personalaufwendungen
Für	 das	 Jahr	 2020	 wird	 mit	 einer	 generellen	 Lohnanpas-
sung	 von	 0.4	%	 gerechnet.	 Die	 individuellen	 Besoldungs-
erhöhungen	und	Leistungsprämien	bei	Mitarbeitenden	mit	
leistungsbezogenem	Aufstieg	werden	mit	0.7	%	der	Brutto-
lohnsumme	veranschlagt.	

Sachaufwendungen
Der	Sach-	und	Betriebsaufwand	von	CHF	3	125	300	im	Bud-
get	2020	sinkt	um	rund	2	%	gegenüber	dem	Budget	2019.

Abschreibungen
Mit	 den	 geplanten	 Investitionen	 2020	 steigen	 die	 Ab-
schreibungen	 zusammen	 mit	 den	 Vorjahren	 auf	 total	
CHF	1	178	300.	

Steuern
Die	 Steuereinnahmen	 für	 das	 Jahr	 2020	 werden	 mit	
CHF	6.130	Mio.	budgetiert.	Dank	des	prognostizierten	Be-
völkerungswachstums	 werden	 wiederum	 Steuer-Mehr-
einnahmen	 im	 Bereich	 der	 natürlichen	 Personen	 erwar-
tet.	 Dem	 gegenüber	 stehen	 jedoch	 die	 vom	 Kanton	 pro-
gnostizierten	 Mindereinnahmen	 aufgrund	 der	 Steuerre-
form	und	AHV-	Finanzierung	(STAF)	(Volksabstimmung	vom	
19.05.2019)	von	rund	250	000	Franken	im	Bereich	der	juris-
tischen	Personen.	

Passivzinsen	/	Verschuldung
Die	Zinssätze	auf	dem	Geld-	und	Kapitalmarkt	befinden	sich	
nach	wie	vor	auf	tiefem	Niveau.	Die	sehr	günstigen	Kondi-
tionen	 der	 laufenden	 langfristigen	 Darlehen	 begünstigen	
die	 Erfolgsrechnung.	 Die	 Neuverschuldung	 aufgrund	 der	
	Investitionen	führt	zu	weiteren	Zinslasten.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, den Voranschlag für das 
Jahr 2020 in der vorliegenden Form zu genehmigen:

1.   Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Münchwilen für 
das Jahr 2020 wird gleich bleibend auf 61 % der einfachen 
Staatssteuer festgesetzt.

2.   Der Voranschlag für das Jahr 2020
 –  in der Erfolgsrechnung bei einem Aufwand von 

CHF 12 077 800 und einem Ertrag von CHF 11 828 000 
mit einem Verlust von CHF 249 800 

 –  in der Investitionsrechnung mit Ausgaben von 
CHF 2 835 000 und Einnahmen von CHF 820 000, ergibt 
 Nettoinvestitionen von CHF 2 015 000, wird genehmigt.
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Finanzen
GESAMTÜBERSICHT ERFOLGSRECHNUNG

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine	Verwaltung 2	622	500 1	579	500 2	653	300 1	558	700 2	993	980.50 1	576	549.15

Nettoergebnis 1	043	000 1	094	600 1	417	431.35

1 Öffentliche	Ordnung	und		
Sicherheit,	Verteidigung

1	518	200 835	200 1	495	700 843	900 1	631	446.26 1	087	472.74

Nettoergebnis 683	000 651	800 543	973.52

3 Kultur,	Sport	und	Freizeit 731	000 56	000 747	400 62	000 648	990.71 54	541.50

Nettoergebnis 675	000 685	400 594	449.21

4 Gesundheit 823	200 80	000 699	100 665	587.21

Nettoergebnis 743	200 699	100 665	587.21

5 Soziale	Sicherheit 2	775	300 894	000 2	645	700 767	000 3	266	792.51 1	218	949.07

Nettoergebnis 1	881	300 1	878	700 2	047	843.44

6 Verkehr 1	699	700 269	700 1	774	000 288	500 1	477	680.04 291	258.95

Nettoergebnis 1	430	000 1	485	500 1	186	421.09

7 Umweltschutz	und		
Raumordnung

1	612	100 1	232	200 1	607	000 1	185	900 1	669	951.94 1	353	892.94

Nettoergebnis 379	900 421	100 316	059.00

8 Volkswirtschaft 77	400 46	000 79	500 46	500 82	265.65 37	592.50

Nettoergebnis 31	400 33	000 44	673.15

9 Finanzen	und	Steuern 218	400 7	085	200 206	500 7	155	700 501	608.23 7	318	046.20

Nettoergebnis 6	866	800 6	949	200 6	816	437.97

Gesamtergebnis		 12	077	800 12	077	800 11	908	200 11	908	200 12	938	303.05 12	938	303.05

Verlust/–Gewinn
(im	Nettoergebnis	Finanzen	
und	Steuern	enthalten)

249	800 280	000 176	933.25



BUDGET | 2020

27

ERFOLGSRECHNUNG

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine	Verwaltung 2	622	500 1	579	500 2	653	300 1	558	700 2	993	980.50 1	576	549.15
Nettoergebnis 1	043	000 1	094	600 1	417	431.35

0110 Legislative 76	800 3	000 80	200 3	000 59	990.33 7	771.90
0120 Exekutive 402	000 16	500 417	300 500 351	745.00 15	964.65
0210 Finanz-	und	Steuerver-

waltung
599	400 493	000 557	200 490	000 572	238.45 518	761.45

0221 Gemeindekanzlei 592	200 321	100 600	400 310	300 548	289.12 275	082.10
0222 Bauverwaltung 447	800 113	000 478	400 122	000 468	074.03 111	116.80
0291 Gemeindehaus 130	500 116	300 155	300 116	300 638	477.30 132	742.10
0294 Gerichtsgebäude 204	200 211	100 199	900 211	100 196	894.85 211	040.20
0295 Lieg.	Waldeggstrasse	5 5	300 19	000 5	300 19	000 2	287.05 19	296.00
0296 Lieg.	Waldeggstrasse	7,	

«Teuscher-Haus»/Werkhof
14	200 200 8	900 200 7	893.30 1	850.00

0297 Feuerwehrgebäude 139	200 285	900 141	800 285	900 139	720.17 282	402.50
0298 Bahnhofgebäude 10	900 400 8	600 400 8	370.90 521.45

0110 Legislative

3090.00 Aus-	und	Weiterbildung	des	Personals	
Weiterbildungen	neue	GRPK-Mitglieder

0120 Exekutive

3000.00 Löhne,	Tag-	und	Sitzungsgelder	an	Behörden	/		
Komm.	siehe	Erträge	im	Konto	0120.4612.02

0210 Finanz-	und	Steuerverwaltung

3010.00 Löhne	des	Verwaltungs-	und	Betriebspersonals	
Pensumerhöhung	Steueramt

4611.01 Bezugsprovision	Kanton	
Ab	dem	Jahr	2020	erfolgt	der	Bezug	der	juristischen	
Personen	durch	den	Kanton.

0291 Gemeindehaus

3010.00 Löhne	des	Verwaltungs-	und	Betriebspersonals	
Neue	Kostenteiler	Werkhof	/	Hauswartung

3144.00 Unterhalt	Hochbauten,	Gebäude	
Sanierung	Brunnen	CHF	13	500

0294 Gerichtsgebäude

3144.00 Unterhalt	Hochbauten,	Gebäude	
allg.	erhöhter	Liegenschaftenunterhalt
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ERFOLGSRECHNUNG

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 Öffentliche	Ordnung	und	
Sicherheit,	Verteidigung

1	518	200 835	200 1	495	700 843	900 1	631	446.26 1	087	472.74

Nettoergebnis 683	000 651	800 543	973.52
1110 Ordnungsdienst 3	600 3	600 3	290.90
1400 Allgemeines	Rechtswesen 504	800 87	200 469	300 80	700 482	684.78 92	617.10
1500 Feuerwehr 782	000 718	500 786	200 704	700 804	168.42 853	385.99
1610 Militärische	Verteidigung 145	700 15	000 136	000 20	000 160	522.56 13	862.00
1620 Zivilschutz 78	300 14	500 96	800 38	500 178	645.75 127	607.65
1621 Ziviler	Gemeindeführungs-

stab
3	800 3	800 2	133.85

1400 Allgemeines	Rechtswesen

3010.00 Löhne	des	Verwaltungs-	und	Betriebspersonals	
Pensumerhöhung	Einwohneramt

3632.02 Beitrag	reg.	Berufsbeistandschaft	Bezirk	M’wilen	
Kostensteigerung	aufgrund	von	zunehmenden		
Fallzahlen	Münchwilen

1500 Feuerwehr

3112.00 Anschaffung	Kleider,	Wäsche	
Brandschutzjacken	für	Offiziere	(15	Stk.)	
CHF	12	700
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ERFOLGSRECHNUNG

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Kultur,	Sport	Und	Freizeit 731	000 56	000 747	400 62	000 648	990.71 54	541.50
Nettoergebnis 675	000 685	400 594	449.21

3120 Denkmalpflege	und		
Heimatschutz

5	000

3210 Bibliothek 149	800 50	000 147	600 50	000 143	948.90 52	601.50
3211 Ludothek 30	400 30	400 29	024.80
3221 Villa	Sutter 60	000 70	000 58	813.55
3290 Übrige	Kultur 64	700 55	300 50	799.05 120.00
3291 Kulturzentrum		

(Mehrzweck-Saal)
13	500

3320 Massenmedien 28	000 28	000
3411 Parkbad	an	der	Murg 37	000 37	000 24	723.65
3414 Sportanlagen 269	900 251	900 36	140.30
3421 Parkanlagen	und		

Wanderwege
71	700 71	200 248	688.46 1	820.00

3422 Pumptrack-Anlage/öffentl.	
Spielplatz	evang.	Kirche

6	000 6	000 51	000 12	000 56	852.00

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 Gesundheit 823	200 80	000 699	100 665	587.21
Nettoergebnis 743	200 699	100 665	587.21

4125 Pflegefinanzierung	Alters-	
und	Pflegeheime

545	000 423	000 412	265.00

4210 Ambulante	Krankenpflege 277	500 80	000 275	400 252	767.76
4320 Übrige	Krankheits-

bekämpfung
200 200 150.00

4340 Lebensmittelkontrolle 500 500 404.45

3290 Übrige	Kultur

3130.10 Bundes-	und	Jungbürgerfeier	
Jungbürgerfeier	alle	2	Jahre	CHF	3	000,	Ersatz		
Bühnenbretter	CHF	7	300

3414 Sportanlagen

3010.00 Löhne	des	Verwaltungs-	und	Betriebspersonals	
Neue	Kostenteiler	Werkhof	/	Hauswartung

3111.00 Anschaffung	Maschinen,	Geräte,	Fahrzeuge	
Sportrasenmäher	(Ersatz	Iseki	303,	Jg.	10.2006),	
Anteil	Gemeinde	CHF	37	000

4125 Pflegefinanzierung	Alters-	und	Pflegeheime

3631.00 Beiträge	an	Kantone	und	Konkordate	
Pro-Kopf-Beitrag	CHF	96.50	(Vorjahr	CHF	75.50)

4631.00 Beiträge	von	Kantonen	und	Konkordaten	
Anteil	Kanton	ab	Jahr	2020
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ERFOLGSRECHNUNG

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

5 Soziale	Sicherheit 2	775	300 894	000 2	645	700 767	000 3	266	792.51 1	218	949.07
Nettoergebnis 1	881	300 1	878	700 2	047	843.44

5110 Krankenversicherung 229	400 175	000 150	000 120	000 281	617.30 219	669.85
5120 Prämienverbilligungen 600	000 520	000 586	340.40
5310 Alters-	und	Hinterlassenen-

versicherung	AHV
46	000 8	000 36	900 8	000 43	744.45 7	740.00

5350 Leistungen	an	das	Alter 27	500 36	900 8	769.90
5430 Alimentenbevorschussung	

und	-inkasso
165	000 125	000 170	000 120	000 148	324.77 111	546.00

5440 Jugendschutz 61	700 56	100 54	435.60 21	872.55
5441 Kinder-	und	Jugendheime 300	000 140	000
5450 Leistungen	an	Familien 126	300 122	700 121	909.80 13	248.40
5451 Kinderkrippen	und	Kinder-

horte
31	800 26	000 15	478.40

5720 Wirtschaftliche	Hilfe 660	000 285	000 935	000 333	000 1	467	985.35 654	806.84
5730 Asylwesen 165	000 161	000 225	000 186	000 176	164.60 190	063.55
5790 Übrige	Fürsorge 362	600 367	100 362	021.94 1.88

5110 Krankenversicherung

3010.00 Löhne	des	Verwaltungs-	und	Betriebspersonals	
neuer	Kostenteiler,	Entlastung	der	Funkt.	5790

5350 Leistungen	an	das	Alter

3132.00 Honorare	externe	Berater,	Gutachter,	Fachexperten	
Alterskonzept	Kosten	total	CHF	30	000,	Übertrag	in	
den	Jahren	2019/2020

5440 Jugendschutz

3090.00 Aus-	und	Weiterbildung	des	Personals	
Konzepterarbeitung	Jugendsozialarbeit

5441 Kinder-	und	Jugendheime

3635.20 Leistungen	an	Einrichtungen	
Vormals	in	der	Funktion	5720	enthalten

5451 Kinderkrippen	und	Kinderhorte

3010.00 Löhne	des	Verwaltungs-	und	Betriebspersonals	
Betreuung	Chrabbelgruppe

3170.00 Reisekosten	und	Spesen		
Betreuung	Chrabbelgruppe

5720 Wirtschaftliche	Hilfe

3637.20 Unterstützung	an	übrige	Schweizerbürger	
siehe	auch	Funkt.	5441	Fremdplatzierungen

3637.60 Unterstützung	v.	Personen	mit	vorläufiger	Aufnah-
me	(VA	+7)	vormals	Funkt.	5730

5730 Asylwesen

3637.60 Unterstützung	v.	Personen	mit	vorläufiger	Aufnah-
me	(VA	+7)	neu	Funkt.	5720

4611.00 Entschädigungen	von	Kantonen	und	Konkordaten	
ab	2019	im	Konto	5730.4631.40

4631.40 Staatsbeitrag	für	Asylsuchende	
vormals	Konto	5730.4611.00
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ERFOLGSRECHNUNG

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

6 Verkehr 1	699	700 269	700 1	774	000 288	500 1	477	680.04 291	258.95
Nettoergebnis 1	430	000 1	485	500 1	186	421.09

6130 Kantonsstrassen,	übrige 113	700 112	900 130	474.15
6150 Gemeindestrassen 1	120	800 192	700 1	211	200 196	700 971	986.57 198	939.15
6155 Hundewesen 34	500 47	000 23	400 43	500 20	367.32 43	857.80
6210 Bahninfrastruktur 117	700 117	500 18	300 117	500.00 18	267.00
6220 Regionalverkehr 285	000 281	000 210	426.00
6290 Übriger	öffentlicher	Verkehr 28	000 30	000 28	000 30	000 26	926.00 30	195.00

6150 Gemeindestrassen

3141.00 Unterhalt	Strassen	/	Verkehrswege	inkl.		
CHF	40	000	für	Murgtalstrasse	Süd,	Belagersatz

6155 Hundewesen

3010.00 Löhne	des	Verwaltungs-	und	Betriebspersonals	
Neue	Kostenteiler	Werkhof	/	Hauswartung

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

7 Umweltschutz	und		
Raumordnung

1	612	100 1	232	200 1	607	000 1	185	900 1	669	951.94 1	353	892.94

Nettoergebnis 379	900 421	100 316	059.00
7201 Abwasserbeseitigung		

(Gemeindebetrieb)
799	300 799	300 749	600 749	600 906	063.50 906	063.50

7301 Abfallwirtschaft		
(Gemeindebetrieb)

398	200 398	200 401	100 401	100 399	466.39 399	466.39

7410 Gewässerverbauungen 117	900 100	600 84	382.20 3	002.65
7500 Arten-	und	Landschafts-

schutz
12	400 11	200 14	400 11	200 3	794.50 11	225.00

7610 Luftreinhaltung	und		
Klimaschutz

9	700 9	700 8	736.55

7710 Friedhof	und	Bestattung 201	400 18	500 236	400 18	500 197	413.10 29	361.95
7790 Übriger	Umweltschutz 5	000 5	000 5	500 5	500 4	773.45 4	773.45
7900 Raumordnung 68	200 89	700 65	322.25

7201 Abwasserbeseitigung	[Gemeindebetrieb]

3010.00 Löhne	des	Verwaltungs-	und	Betriebspersonals	
Neue	Kostenteiler	Werkhof	/	Hauswartung

3130.51 Leitungskataster	/	GIS	
Nachführung	Leitungskataster	(Strassenentwässe-
rung)	CHF	45	000

7301 Abfallwirtschaft	[Gemeindebetrieb]

3010.00 Löhne	des	Verwaltungs-	und	Betriebspersonals	
Neue	Kostenteiler	Werkhof	/	Hauswartung

7410 Gewässerverbauungen

3010.00 Löhne	des	Verwaltungs-	und	Betriebspersonals	
Neue	Kostenteiler	Werkhof	/	Hauswartung

3131.00 Planungen	und	Projektierungen	Dritter	
Projektierungskosten	Weierbach	und	Chräbsbach
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ERFOLGSRECHNUNG

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

8 Volkswirtschaft 77	400 46	000 79	500 46	500 82	265.65 37	592.50
Nettoergebnis 31	400 33	000 44	673.15

8120 Landwirtschaftliche		
Strukturverbesserungen

19	500 17	000 19	270.15

8140 Produktionsverbesserung	
Pflanzen

13	000 13	000 500 19	184.00 240.00

8200 Forstwirtschaft 30	400 35	100 30	124.40 441.00
8300 Jagd	und	Fischerei 6	300 6	000 6	300 6	000 5	514.10 6	070.35
8400 Tourismus 3	600 3	600 3	550.20
8500 Industrie,	Gewerbe,	Handel 1	200 1	100 1	100.00
8710 Elektrizität	(allgemein) 40	000 40	000 30	841.15
8790 Energie,	n.a.g	(allgemein) 3	400 3	400 3	522.80

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

9 Finanzen	und	Steuern 218	400 7	085	200 206	500 7	155	700 501	608.23 7	318	046.20
Nettoergebnis 6	866	800 6	949	200 6	816	437.97

9100 Steuern 60	000 6	190	000 50	000 6	230	000 119	515.51 6	551	599.75
9500 Übrige	Ertragsanteile 14	000 546	000 11	000 544	000 14	967.86 617	372.20
9610 Zinsen 90	800 14	200 90	100 14	700 65	351.71 17	031.40
9631 Grundstücke	(Land)	des		

Finanzvermögens
1	400 32	000 1	400 32	000 3	108.65 30	691.00

9632 Lieg.	MFH	Waldeggstrasse	4 52	200 52	200 54	000 54	000 52	731.25 52	731.25
9639 Gewinne/Verluste/Wert-

berichtigungen	auf	Liegen-
schaften	FV

69	000.00 46	000.00

9710 Rückverteilungen	aus	
CO2-Abgabe

1	000 1	000 2	620.60

9999 Verlust/-Gewinn 249	800 280	000 176	933.25

9100 Steuern

4000.00 Einkommenssteuern	natürliche	Personen	Rechnungsjahr	
Vom	Kanton	progn.	Mindereinnahmen	aufgrund	Steuerreform	STAF,		
Volksabstimmung	vom	19.05.2019

4010.00 Gewinn-	und	Kapitalsteuern	jur.	Personen	Rechnungsjahr	
Vom	Kanton	progn.	Mindereinnahmen	aufgrund	Steuerreform	STAF,		
Volksabstimmung	vom	19.05.2019
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ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Aufwand 12	077	800 11	908	200 12	761	369.80
30 Personalaufwand 2	684	700 2	699	900 2	482	159.25
31 Sach-	und	Übriger	Betriebs-

aufwand
3	125	300 3	186	900 3	049	487.23

33 Abschreibungen		
Verwaltungsvermögen

931	200 884	100 973	515.38

34 Finanzaufwand 92	300 92	600 131	501.06
35 Einlagen	in	Fonds	und		

Spezialfinanzierungen
54	900 50	000 149	992.68

36 Transferaufwand 4	751	400 4	563	000 5	028	387.15
37 Durchlaufenden	Beiträge 45	000 50	000 113	967.70
38 Ausserordentlicher	Aufwand 500	000.00
39 Interne	Verrechnungen 393	000 381	700 332	359.35

4 Ertrag 11	828	000 11	628	200 12	938	303.05
40 Fiskalertrag 6	805	000 6	838	500 7	161	190.49
41 Regalien	und	Konzessionen 6	000 6	000 6	070.35
42 Entgelte 1	998	900 2	051	700 2	469	900.18
43 Verschiedene	Erträge 18	000 18	000 20	410.50
44 Finanzertrag 685	600 687	400 729	290.58
45 Entnahmen	aus	Fonds	und	

Spezialfinanzierungen
70	700 37	100 5	614.65

46 Transferertrag 1	805	800 1	557	800 1	942	147.41
47 Durchlaufende	Beiträge 45	000 50	000 113	967.70
48 Ausserordentlicher	Ertrag 157	351.84
49 Interne	Verrechnungen 393	000 381	700 332	359.35

9 Abschlusskonten 249	800 280	000 176	933.25
90 Verlust/-Gewinn 249	800 280	000 176	933.25

Gesamtergebnis 12	077	800 12	077	800 11	908	200 11	908	200 12	938	303.05 12	938	303.05
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INVESTITIONSRECHNUNG

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine	Verwaltung 150	000 50	000

Nettoinvestition 150	000 50	000

0291 Gemeindehaus 50	000

0296 Lieg.	Waldeggstrasse	7,		
«Teuscher-Haus»	/	Werkhof

150	000

1 Öffentliche	Ordnung	und	
Sicherheit,	Verteidigung

620	000 310	000 50	000 351	000 761	988.25 29	950.00

Nettoinvestition 310	000 301	000 732	038.25

1500 Feuerwehr 620	000 310	000 59	900.00 29	950.00

1610 Militärische	Verteidigung 50	000 351	000 702	088.25

3 Kultur,	Sport	und	Freizeit 135	000 100	000 911	791.00

Nettoinvestition 135	000 100	000 911	791.00

3221 Villa	Sutter 100	000

3414 Sportanlagen 135	000 14	233.25

6 Verkehr 675	000 345	000 842	324.14 169	743.30

Nettoinvestition 675	000 345	000 672	580.84

6130 Kantonsstrassen,	übrige 7	743.70

6150 Gemeindestrassen 675	000 345	000 834	580.44 169	743.30

6210 Bahninfrastruktur

7 Umweltschutz	und		
Raumordnung

1	255	000 510	000 1	199	000 473	000 404	971.09 203	822.10

Nettoinvestition 745	000 726	000 201	148.99

7201 Abwasserbeseitigung		
(Gemeindebetrieb)

525	000 100	000 440	000 100	000 361	173.94 203	822.10

7410 Gewässerverbauungen 670	000 410	000 679	000 373	000 43	797.15

7900 Raumordnung 60	000 80	000

2	835	000 820	000 1	744	000 824	000 2	921	074.48 403	515.40

Nettoinvestition 2	015	000 920	000 2517559.08

2	835	000 2	835	000 1	744	000 1	744	000 2	921	074.48 2	921	074.48
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INVESTITIONSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN

Budget	2020 Budget	2019 Rechnung	2018

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

5 Investitionsausgaben 2	835	000 1	744	000 2	921	074.48

50 Sachanlagen 2	775	000 1	664	000 2	913	330.78

51 Investitionen	auf	Rechnung	
Dritter

7	743.70

52 Immaterielle	Anlagen 60	000 80	000

6 Investitionseinnahmen 820	000 824	000 403	515.40

61 Rückerstattungen 100	000 100	000 373	565.40

63 Investitionsbeiträge	für		
eigene	Rechnung

720	000 724	000 29	950.00

2	835	000 820	000 1	744	000 824	000 2	921	074.48 403	515.40

Nettoinvestition 2	015	000 920	000 2517559.08

2	835	000 2	835	000 1	744	000 1	744	000 2	921	074.48 2	921	074.48
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INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2020 

FINANZPLAN 2021–2025

Budget	
2020

Budget	
2021

Budget	
2022

Budget	
2023

Budget	
2024

Budget	
2025

0 Allgemeine	Verwaltung 150	000 2	800	000 1	000	000 1	000	000

0291 Gemeindehaus 1	000	000 1	000	000
5040.00 Hochbauten 1	000	000 1	000	000
INV00119 Gemeindehaus,	Umfangreiche	Sanierung		

Gebäude
1	000	000 1	000	000

0296 Lieg.	Waldeggstrasse	7,		
«Teuscher-Haus»	/	Werkhof

150	000 2	800	000

5040.00 Hochbauten 150	000 2	800	000
INV00113 Werkhof,	Variante	Anbau	Feuerwehrdepot 150	000 2	800	000

1 Öffentliche	Ordnung	und	Sicherheit,		
Verteidigung

310	000

1500 Feuerwehr 310	000
5060.00 Mobilien 620	000
INV00067 Tanklöschfahrzeug	1,	Huco	1,		

(Ersatz	Jg.	1996)
620	000

6310.00 Kantone	und	Konkordate –310	000
INV00067 Tanklöschfahrzeug	1,	Huco	1,		

(Ersatz	Jg.	1996)
–310	000

1610 Militärische	Verteidigung
5040.00 Hochbauten
INV00069 Schiessanlage	Oberhofen	300m	–	D19		

(Minimalsanierung)
6300.00 Bund
INV00007 Schiessanlage	Oberhofen	300m	–	D21		

(Minimalsanierung)
INV00069 Schiessanlage	Oberhofen	300m	–	D19		

(Minimalsanierung)
INV00070 Schiessanlage	Oberhofen	50m	–	D20		

(Minimalsanierung)	mit	Umbau	Kugelfang	
10	Stk.

6310.00 Kantone	und	Konkordate
INV00007 Schiessanlage	Oberhofen	300m	–	D21		

(Minimalsanierung)
INV00069 Schiessanlage	Oberhofen	300m	–	D19		

(Minimalsanierung)
INV00070 Schiessanlage	Oberhofen	50m	–	D20		

(Minimalsanierung)	mit	Umbau	Kugelfang	
10	Stk.
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Budget	
2020

Budget	
2021

Budget	
2022

Budget	
2023

Budget	
2024

Budget	
2025

3 Kultur,	Sport	und	Freizeit 135	000

3221 Villa	Sutter
5040.00 Hochbauten
INV00114 Villa	Sutter,	Anteil	Renovationsbeitrag		

Jagdhaus
3291 Kulturzentrum	(Mehrzweck-Saal) 135	000
5040.00 Hochbauten 135	000

INV00122 Mehrzwecksaal,	Planungskosten 135	000

6 Verkehr 675	000 835	000 930	000 1	850	000 1	135	000 240	000

6130 Kantonsstrassen,	übrige 490	000 200	000
5110.00 Strassen	/	Verkehrswege 490	000 200	000
INV00011 Verkehrsführung	Eschlikonerstrasse/Knoten	

Frauenfelderstrasse
490	000

INV00056 Frauenfelderstrasse	Radweg		
(Industriestr.	–	Gde.grenze	Wängi)

200	000

6150 Gemeindestrassen 675	000 345	000 930	000 1	620	000 935	000 240	000
5010.00 Strassen 675	000 495	000 1	180	000 1	620	000 935	000 240	000
INV00015 Neuhaus-Buchenacker;	Fussweg 65	000
INV00022 Sirnacherstrasse	+	Trottoir 230	000
INV00023 Sirnacherstrasse,	Belagssanierung 30	000 470	000
INV00024 Werkstrasse	(Brunnenstrasse	–	Murgtalstrasse) 20	000
INV00026 im	Eigen,	Sanierung	Brücke	 470	000
INV00030 Wehrstrasse	(Grossackerstrasse	–		

Sackgasse)	inkl.	Fussweg
20	000 120	000

INV00031 Säntisstrasse	(Eschlikoner-	bis	Hofenstrasse) 30	000 220	000
INV00033 Weinfelderstrasse	(Wiler-	bis	Waldeggstr.		

Pizzeria),	Strassenraumgestaltung
INV00034 Murgtalstrasse,	Trottoir	entlang	Parz.	230 70	000 35	000
INV00055 Badstrasse,	Sanierung 180	000
INV00057 Chräbsbach,	Erschliessung	2.	Etappe		

(Strasse)
200	000

INV00073 Parkplatz	Alters-/Pflegeheim	mit	Erneuerung	
Veloparkierungsanlage,	Sanierung

350	000

INV00087 Friedenstrasse 280	000
INV00088 Murgstrasse 220	000
INV00090 Holzmannshaus,	div.	Strassen 700	000 100	000
INV00096 Rebenacker	Nord,	Sanierung
INV00097 Rebenacker,	Zufahrt	WiA
INV00098 Stockwiese	Wendeplatz,	Trottoiranpassung 70	000
INV00099 Schützenhausstrasse,	Belagsersatz 350	000

INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2020 

FINANZPLAN 2021–2025
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Budget	
2020

Budget	
2021

Budget	
2022

Budget	
2023

Budget	
2024

Budget	
2025

INV00100 Holzmannshaus	Pfaffenstil,	Vollausbau 300	000
INV00102 Mörikonerstrasse,	Sanierung	Belag		

(Hocheinbau)	und	neue	Brücke
30	000 270	000

INV00112 Weinbergstrasse	Fussweg,	Deckbelag	u.		
Abschlüsse

80	000

INV00115 Haselweid,	Belagsersatz,	teils	Abschlüsse 100	000
INV00116 Ringstrasse,	Belagsersatz	und	neue		

Abschlüsse
135	000

6110.00 Strassen –150	000 –250	000
INV00055 Badstrasse,	Sanierung –80	000
INV00057 Chräbsbach,	Erschliessung	2.	Etappe	(Strasse) –200	000
INV00087 Friedenstrasse –70	000
INV00088 Murgstrasse –50	000

6210 Bahn-	und	Businfrastruktur 230	000
5040.00 Hochbauten 230	000
INV00076 Bushaltestellen	Umbau 230	000

7 Umweltschutz	und	Raumordnung 745	000 540	000 1	080	000 50	000 180	000

7201 Abwasserbeseitigung	(Gemeindebetrieb) 425	000 480	000 1	030	000 100	000
5030.00 Übriger	Tiefbau 525	000 900	000 1	130	000 100	000 200	000 100	000
INV00040 Einmasse	Hausanschlüsse
INV00045 Eschlikonerstrasse	resp.	Knotensanierung	

(Meteorwasser	Eschlikonerstr.	–	Murg)
175	000

INV00047 GEP	Überarbeitung 100	000
INV00049 Mezikon	Richtung	Trungerbach	/	Mühli-

graben,	Entwässerungsleitung
INV00050 Schachtdeckel-	und	Schachtinnensanierungen
INV00059 Badstrasse	(Frauenfelder-	bis	Murgtalstrasse) 180	000
INV00060 Wehrstrasse	(Grossacker	-	Püntweg) 100	000
INV00077 Kanalisationssanierungen	nach		

GEP-Erkenntnissen
250	000 250	000 250	000 100	000 100	000 100	000

INV00078 HWE	Wiesenstrasse,	Vergrösserung		
Entlastungsleitung

300	000

INV00091 Schmutzwasserkanalisation 150	000
INV00093 Wilerstrasse,	Ersatz	Regenwasserableitung 250	000
INV00094 Entwässerungen	GIS	mit		

Eigentumattributierung
INV00108 Eschlikoner-/Frauenfelderstrasse,		

Kanalerneuerung
100	000

INV00109 Rebenacker,	Kanalisation-Umlegung		
Gebiet	Oberhofen

100	000

INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2020 

FINANZPLAN 2021–2025
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Budget	
2020

Budget	
2021

Budget	
2022

Budget	
2023

Budget	
2024

Budget	
2025

INV00110 Rebenacker,	Kanalisation-Neubau	Gebiet	
Oberhofen	1.	Etappe

110	000

INV00111 Rebenacker,	Kanalisation-Neubau		
Gebiet	Oberhofen	2.	Etappe

110	000

INV00118 Holzmannshaus,	Ersatz	Löschwasserleitung	/	
Anpassung	Reservoir	Eschlikon

230	000

6130.00 Tiefbau –100	000 –420	000 –100	000 –100	000 –100	000 –100	000
INV00036 Anschlussgebühren –100	000 –100	000 –100	000 –100	000 –100	000 –100	000
INV00109 Rebenacker,	Kanalisation-Umlegung		

Gebiet	Oberhofen
–100	000

INV00110 Rebenacker,	Kanalisation-Neubau		
Gebiet	Oberhofen	1.	Etappe

–110	000

INV00111 Rebenacker,	Kanalisation-Neubau		
Gebiet	Oberhofen	2.	Etappe

–110	000

7410 Gewässerverbauungen 260	000
5020.00 Wasserbau 670	000
INV00080 Hochwasserschutz	Chräbsbach 670	000
6310.00 Kantone	und	Konkordate –410	000
INV00080 Hochwasserschutz	Chräbsbach –410	000

7900 Raumordnung 60	000 60	000 50	000 50	000 80	000
5290.00 Übrige	immaterielle	Anlagen 60	000 60	000 50	000 50	000 80	000
INV00117 gesamte	Ortsplanungsrevision 60	000 60	000 50	000 50	000 80	000

Nettoinvestition 2	015	000 4	175	000 3	010	000 2	900	000 1	315	000 240	000

INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2020 

FINANZPLAN 2021–2025
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ERLÄUTERUNGEN INVESTITIONSPLANUNG BUDGET 2020

INV00113 Total	 CHF	 2	950	000	 über	 die	 Jahre	 2020/2021.	
Werkhof:	 Gebäude,	 Warenlift	 in	 gemeinsamer	
Nutzung	mit	FW,	Erschliessung,	Wertstoffsammel-
platz,	Salzsilos,	Schutzwand	zu	bestehender	ALST																																																																			
Feuerwehr:	schwarz/weiss-Trennung,	Geschlech-
tertrennung	 Garderobe	/	Dusche,	 Lagerraum	 Er-
weiterung	und	Aussen-Lager.

INV00122 Projektwettbewerb	 Mehrzweckanlage	 Oberhofen	
Anteil	PGM,	Erheblichkeitserklärung	GV	23.05.2019

INV00015 Planung	 im	 2019,	 Ausführung	 im	 2020,	 total	
CHF	70	000

INV00026 Gesamtkosten	 CHF	 490	000	 inkl.	 Zusatzkosten	
von	 CHF	 90	000.00	 für	 Strassensanierung	 mit	
verkehrsberuhigenden	 Massnahmen	 im	 Bereich	
Kreuzung	Kirchstrasse	/	im	Eigen.

INV00034 total	neu	CHF	105	000.00,	Verschoben	in	die		Jahre	
2020	+	2021

INV00098 total	CHF	70	000,	Übertrag	ins	2020	aufgrund	Bau	
WIA

INV00045 Total	 CHF	 190	000,	 in	 Abhängigkeit	 mit	 Funkt.	
6130,	Inv.	Nr.	11;	Planung	2019,	Ausführung	2020,	
neuer	Regenwasserkanal

INV00047 Total	CHF	490	000	in	Koordination	mit	Verbands-	
GEP	über	die	Folgejahre	bis	2020.

INV00077 Total	 CHF	 1	150	000,	 Sanierungen	 Schmutzwas-
ser-	 und	 Regenwasserableitungen	 gemäss	 GEP-
Auswert	ungen,	Inliner	und	Robotersanierungen.

INV00080 Umsetzung	Massnahme-Plan,	Total	CHF	1	510	000,	
netto	 CHF	 660	000	 (nach	 Anteil	 Bund	 und	 Kan-
ton)	über	die	Jahre	2015–2020	(Inv.	Nr.	79	+	Inv.	
Nr.	80),	Leitstrukturen	auf	Höhe	Swisstulle	2020.	
Übertrag	 auf	 2020.	 Mehrkosten	 für	 Landerwerb	
und	Zusatzaufwand

INV00117 Total	 CHF	 380	000	 in	 den	 Jahren	 2019–2024	 für	
Richtplan,	 Zonenplan,	 Baureglement,	 Gewässer-
raumlinie,	 Gefahrenkarte,	 Energierichtplan	 und	
Schutzplan
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Allgemeines

Die	 Finanzplanung	 betrachtet	 die	 mittelfristige	 Entwick-
lung	 der	 Finanzen	 und	 Aufgaben	 der	 Politischen	 Gemein-
de	Münchwilen.	Der	Finanzplan	dient	dem	Gemeinderat	als	
Führungsinstrument.	Ihm	kommt	im	Gegensatz	zum	Voran-
schlag	 keine	 verpflichtende	 oder	 ermächtigende	 Wirkung	
zu.	Die	rollende	Planung	zeigt	auf,	wie	sich	der	Gemeinde-
haushalt	entwickeln	könnte.	
	
Im	 Investitionsvolumen	der	Planjahre	zeichnen	sich	nebst	
Kosten	für	Kantons-	und	Gemeindestrassen	sowie	Kanali-
sation	auch	Kosten	für	die	Gemeindehaussanierung,	für	den	
Neubau	Werkhof,	für	den	Mehrzwecksaal	und	die	Beschaf-
fung	von	Ersatz	Feuerwehr-Fahrzeugen	ab.
	
Die	 Ausgabensteigerung	 im	 Gesundheits-	 und	 Sozialbe-
reich	kann	durch	die	Politische	Gemeinde	nicht	gesteuert	

werden.	 Es	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 dieser	 Kostenan-
stieg,	wie	in	den	vergangenen	Jahren,	auch	in	den	künftigen	
Jahren	anhält.
	
Bei	gleichbleibendem	Steuerfuss	von	61	%	zeigt	die	Erfolgs-
rechnung	auf,	dass	der	Verlust	jährlich	steigt.
	
Das	resultierende	strukturelle	Defizit	der	Planungsjahre	re-
duziert	jährlich	das	Eigenkapital.
Die	 Selbstfinanzierung	 der	 Erfolgsrechnung	 reicht	 nicht	
aus,	 um	 die	 Investitionen	 zu	 finanzieren.	 Folglich	 ist	 ein	
	Anstieg	der	Verschuldung	festzustellen.
Sollten	sich	die	bekannten	Kostentreiber	(Gesundheits-	und	
Sozialbereich,	Ausgaben	öffentlicher	Verkehr)	der	Erfolgs-
rechnung	sowie	die	geplanten	Investitionsvorhaben	erhär-
ten,	 ist	 eine	 Steuerfusskorrektur	 nach	 oben	 erforderlich,	
um	die	Verschuldung	und	den	Rückgang	des	Eigenkapitals	
zu	verhindern.	

FINANZPLAN 2021–2025

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Die	Berechnung	des	Finanzplanes	stützt	sich	auf	folgende	Annahmen:

Fipla	2021 Fipla	2022 Fipla	2023 Fipla	2024 Fipla	2025
Teuerungsfaktoren	in	%

Personalaufwendungen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Sachaufwendungen 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Entwicklungsfaktoren

Wohnbevölkerung 5	740 5	790 5	840 5	890 5	940

Abschreibungssätze	in	%	(linear	über	Nutzungsdauer)

Grundstücke	nicht	überbaut,	40	Jahre 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Hochbauten,	33	Jahre 3 3 3 3 3

Tiefbauten,	40	Jahre 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Kanal-/Leitungsnetze,	Gewässerverb.,		50	Jahre 2 2 2 2 2

Orts-,	Regional-,	übrige	Planungen,	10	Jahre 10 10 10 10 10

Mob.,	Masch.,	allg.	Motor-FZ,	(Haustechnik),	8	Jahre 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Spezialfahrz.	(Feuerw.,	Strassenreinig),	15	Jahre 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

übrige	Sachgüter,	5	Jahre 20 20 20 20 20

Informatik,	4	Jahre 25 25 25 25 25

Steuerfuss	effektiv,	in	% 61 61 61 61 61

Steuerfuss	notwendig,	in	% 94 73 87 64 52
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Budget	2020 Fipla	2021 Fipla	2022 Fipla	2023 Fipla	2024 Fipla	2025

Selbstfi	nanzierungsgrad	in	% 45 24 32 28 70 370

Veränderung	der	Gesamtverschuldung
in	CHF	Tausend
(+	=	Zunahme,	–	=	Abnahme)

1	102 3	164 2	047 2	080 399 –649

Nettoschuld	pro	Kopf	in	CHF 1	122 1	656 1	995 2	334 2	382 2	253

Nettoschuld	gesamthaft	in	CHF 6	341 9	505 11	553 13	633 14	032 13	383

Steuerkraft	in	CHF	Tausend 10	049 10	263 10	404 10	465 10	518 10	570

Steuerkraft	pro	Kopf	in	CHF 1	779 1	788 1	797 1	792 1	786 1	780

Bestand	Eigenkapital	in	CHF	Tausend 3	268 2	952 2	524 1	872 1	305 1	389

Bilanzüberschussquotient	(Anteil	EK	in	%	
von	Steuereinnahmen)

49 44 37 27 19 20

*	ab	Jahr	2020	Aufl	ösung	der	Neubewertungsreserve	Finanzvermögen
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Budget	2020 Fipla	2021 Fipla	2022 Fipla	2023 Fipla	2024 Fipla	2025

0 Allgemeine	Verwaltung 1	043	000 1	087	800 1	129	900 1	204	000 1	177	900 1	136	900

1 Öffentliche	Ordnung	und		
Sicherheit,	Verteidigung

683	000 724	200 738	000 789	000 724	200 731	600

3 Kultur,	Sport	und	Freizeit 675	000 650	400 727	500 729	000 728	600 633	900

4 Gesundheit 743	200 758	100 773	100 788	200 803	200 818	200

5 Soziale	Sicherheit 1	881	300 1	865	000 1	873	600 1	882	400 1	891	400 1	900	300

6 Verkehr 1	430	000 1	401	600 1	425	800 1	494	600 1	510	100 1	031	600

7 Umweltschutz	und	Raumordnung 379	900 383	300 388	600 393	900 390	900 358	400

8 Volkswirtschaft 31	400 33	100 45	700 33	300 35	900 33	500

9 Finanzen	und	Steuern –6	617	000 –6	599	300 –6	686	300 –6	674	300 –6	707	300 –6	740	300

	 Gesamtergebnis	(Verlust/-Gewinn) 249	800 304	200 415	900 640	100 554	900 –95	900

ERFOLGSRECHNUNG
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ERFOLGSRECHNUNG NACH SACHGRUPPEN

Budget	2020 Fipla	2021 Fipla	2022 Fipla	2023 Fipla	2024 Fipla	2025

3 Aufwand 12	077	800 12	090	300 12	306	900 12	524	400 12	477	500 11	863	200

30 Personalaufwand 2	684	700 2	687	700 2	722	800 2	761	000 2	750	900 2	785	000

31 Sach-	und	Übriger	Betriebsaufwand 3	125	300 2	955	000 2	957	500 3	025	200 2	957	500 2	955	000

33 Abschreibungen	Verwaltungsvermögen 931	200 1	040	400 1	119	700 1	186	100 1	205	900 730	600

34 Finanzaufwand 92	300 117	000 117	000 117	000 117	000 117	000

35 Einlagen	in	Fonds	und		
Spezialfinanzierungen

54	900 54	700 54	400 54	100 53	800 53	300

36 Transferaufwand 4	751	400 4	797	500 4	897	500 4	943	000 4	954	400 4	784	300

37 Durchlaufenden	Beiträge 45	000 45	000 45	000 45	000 45	000 45	000

39 Interne	Verrechnungen 393	000 393	000 393	000 393	000 393	000 393	000

4 Ertrag –11	828	000 –11	786	100 –11	891	000 –11	884	300 –11	922	600 –11	959	100

40 Fiskalertrag –6	805	000 –6	939	000 –7	028	000 –7	068	000 –7	103	000 –7	138	000

41 Regalien	und	Konzessionen –6	000 –6	000 –6	000 –6	000 –6	000 –6	000

42 Entgelte –1	998	900 –1	997	900 –1	997	900 –1	997	900 –1	997	900 –1	997	900

43 Verschiedene	Erträge –18	000 –18	000 –18	000 –18	000 –18	000 –18	000

44 Finanzertrag –685	600 –687	400 –687	400 –687	400 –687	400 –687	400

45 Entnahmen	aus	Fonds	und		
Spezialfinanzierungen

–70	700 –27	900 –42	800 –43	100 –45	400 –45	900

46 Transferertrag –1	805	800 –1	671	900 –1	672	900 –1	625	900 –1	626	900 –1	627	900

47 Durchlaufende	Beiträge –45	000 –45	000 –45	000 –45	000 –45	000 –45	000

49 Interne	Verrechnungen –393	000 –393	000 –393	000 –393	000 –393	000 –393	000

Gesamtergebnis	(Verlust/-Gewinn) 249	800 304	200 415	900 640	100 554	900 –95	900

INVESTITIONSRECHNUNG 
Der	Finanzplan	Investitionsrechnung	ist	gemeinsam	mit	dem	Budget	(siehe	Seite	36)	aufgeführt.



BUDGET | 2020

45

Investitionen  
im Bereich Strassen und Kanalisationen

Projekt Kostenträger Betrag Konto

Strassenbau

1 Neuhaus	Buchenacker;	Fussweg	(Übertrag	aus	2019)	
hinterliegende	Langsamverkehrsverbindung
Strassenbau Gemeinde CHF	 65	000 6130.5110.00	(INV.	0015)
Beleuchtung Gemeinde CHF	 20	000 6150.3141.30

2 Murgtalstrasse;	Trottoir	(Übertrag	aus	2019)
Verbindung	ab	Kreuzung	Mezikoner-	/	Murgtaltrasse		
bis	Feutschenbach
Strassenbau Gemeinde CHF	 70	000 6150.5010.00	(INV.	0028)
Beleuchtung Gemeinde CHF	 25	000 6150.3141.30
Erneuerung	EW-Versorgung EW	Münchwilen
Erneuerung	Wasserversorgung EW	Münchwilen

3 Stockwiese;	Wendeplatz	(Übertrag	aus	2019)
Neubau	im	Zusammenhang	mit	WIA
Strassenbau Gemeinde CHF	 70	000 6150.5010.00	(INV.	0098)

4 im	Eigen;	Brücke	
Sanierung	Brückenplatte	mit	verkehrsberuhigenden	
Massnamen	im	Kreuzungsbereich	Kirchstrasse/	
Haselweid
Brücken-	und	Strassenbau Gemeinde CHF	 470	000 6150.5010.00	(INV.	0026)
Beleuchtung Gemeinde CHF	 10	000
Erneuerung	EW-Versorgung EW	Münchwilen
Erneuerung	Wasserversorgung EW	Münchwilen
Umlegung	Telefon Swisscom
Umlegung	Gas TB	Wil

Kanalisation/Entwässerung

5 Knoten	Eschlikonerstrasse
Neue	Meteorwasserleitung	Eschlikonerstrasse	
bis	Murg
Neubau	 Gemeinde CHF	 175	000 7201.5030.00	(INV.	0045)
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Münchwilerin / Münchwiler  
des Jahres 2019

Mein	Vorschlag	(Name,	Vorname	und	Adresse)

Weshalb	sollte	diese	Person	ausgezeichnet	werden:

Mein	Name	(Name,	Vorname	und	Adresse)

Diesen	ausgefüllten	Talon	können	Sie	auch	vor	Beginn	der	Gemeindeversammlung	abgeben	oder	bis	5.	Dezember	2019		
einsenden	an:	Gemeinde	Münchwilen,	Sport-	und	Kulturkommission,	Susanne	Hagen,	Im	Zentrum	4,	9542	Münchwilen	oder		
susanne.hagen@muenchwilen.ch.

✂




